
Deutscher Bundestag Drucksache 18/8911 
18. Wahlperiode 22.06.2016 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 18/5923, 18/6279, 18/6410 Nr. 4 – 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteu-
ergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
 

A. Problem 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 17. Dezember 2014 – 1 
BvL 21/12 – (BGBl. 2015 I S. 4) die Verschonungsregelungen nach den §§ 13a 
und 13b des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) zwar grund-
sätzlich für geeignet und erforderlich gehalten. Die bestehenden Verschonungs-
regelungen verstoßen angesichts ihres Übermaßes aber gegen Artikel 3 Absatz 1 
des Grundgesetzes. Die vom Bundesverfassungsgericht festgestellten Gleich-
heitsverstöße erfassen wichtige Bausteine der Gesamtregelung und damit des ge-
samten Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts. Das Bundesverfassungsgericht hat 
daher die §§ 13a und 13b in Verbindung mit der Steuertarifnorm des § 19 Absatz 
1 ErbStG und damit die Erhebung der derzeitigen Erbschaft- und Schenkung-
steuer insgesamt für mit der Verfassung unvereinbar erklärt. Die geltenden Rege-
lungen sind jedoch bis zu einer Neuregelung weiter anwendbar. Das Bundesver-
fassungsgericht hat dem Gesetzgeber Frist für eine Neuregelung bis zum 30. Juni 
2016 gesetzt.  

B. Lösung 
Die §§ 13a und 13b ErbStG bleiben in ihrer Grundstruktur erhalten, soweit auf-
grund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2014 – 1 
BvL 21/12 – kein Änderungsbedarf besteht. Um einen verfassungsgemäßen Zu-
stand zu schaffen, werden die vom Bundesverfassungsgericht beanstandeten Re-
gelungen angepasst. 

Der Finanzausschuss empfiehlt darüber hinaus folgende Änderungen am Gesetz-
entwurf: 

– Änderungen an §§ 13a bis 13c, § 19a Absatz 2, § 28 Absatz 2 bis 4, § 28a 
Absatz 1, 2, 4, 6, 7 bis 9 ErbStG,  
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– Änderungen an § 203 Absatz 2 Satz 2 -neu- BewG und § 205 Absatz 11 -

neu- BewG 

– Rückwirkendes Inkrafttreten zum 1. Juli 2016. 

Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE 
LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

C. Alternativen 
Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Laut Gesetzentwurf: 

Steuermehr-/-mindereinnahmen (–) in Mio. Euro 
Gebiets-körper-

schaft 
Volle 

Jahres-
wirkung1 

Kassenjahr 

2016 2017 2018 2019 2020 
Insgesamt 200 10 85 145 175 200 

Bund - - - - - - 
Länder 200 10 85 145 175 200 

Gemeinden - - - - - - 
1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten. 

Die vom federführenden Finanzausschuss beschlossenen Änderungen des Gesetz-
entwurfs führen zu einer Vielzahl komplexer Änderungen bei den Haushaltswir-
kungen, die im dargestellten Planungszeitraum zu einer Reduzierung der vollen 
Jahreswirkung in Höhe eines sehr niedrigen dreistelligen Millionenbetrages füh-
ren werden. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht keine Änderung des Erfüllungsaufwands. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Durch die Umsetzung der Änderungsvorschläge entsteht kein einmaliger Umstel-
lungsaufwand für die Wirtschaft. 

Die zu erwartende jährliche Veränderung des Erfüllungsaufwands beträgt rund 
10 000 Euro für die betroffenen Unternehmen in Form von Bürokratiekosten 
durch vier Informationspflichten.  

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
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Die Auswirkungen auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten belaufen sich 
auf rund 10 000 Euro. 

Ausführungen zur „One in, one out“-Regel sind nicht erforderlich, da die vorge-
schlagenen Neuregelungen die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umset-
zen. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

In den Ländern entsteht einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand 
in Höhe von rund 500 000 Euro. 

Die zu erwartende jährliche Veränderung des Erfüllungsaufwands der Verwal-
tung beträgt rund 16 000 Euro aus drei Vorgaben.  

F. Weitere Kosten 
Weitere Kosten sind nicht zu erwarten. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/5923, 18/6279 in der aus der nachstehen-
den Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 

Berlin, den 22. Juni 2016 

Der Finanzausschuss 

Ingrid Arndt-Brauer 
Vorsitzende 

 
 

 
 

Christian Frhr. von Stetten 
Berichterstatter 

Cansel Kiziltepe 
Berichterstatterin 

Lisa Paus 
Berichterstatterin 
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Zusammenstellung 
Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
– Drucksachen 18/5923, 18/6279 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpas-
sung des Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuergesetzes an die 
Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpas-
sung des Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuergesetzes an die 
Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes 

Änderung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes 

Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt 
durch Artikel 30 des Gesetzes vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1809) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt 
durch Artikel 30 des Gesetzes vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1809) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  

a) Die Angabe zu § 13c wird wie folgt ge-
fasst: 

 

„§ 13c Verschonungsabschlag bei Groß-
erwerben von begünstigtem Ver-
mögen“. 

 

b) Nach der Angabe zu § 13c wird folgende 
Angabe eingefügt: 

 

„§ 13d Steuerbefreiung für zu Wohn-
zwecken vermietete Grundstü-
cke“. 

 

c) Nach der Angabe zu § 28 wird folgende 
Angabe eingefügt: 

 

„§ 28a Verschonungsbedarfsprüfung“.  

2. § 10 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„(§§ 5, 13, 13a, 13c, 16, 17 und 18)“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

durch die Angabe „(§§ 5, 13, 13a, 13c, 
13d, 16, 17 und 18)“ ersetzt. 

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 4 wird die Angabe „nach 
§ 13a“ durch die Wörter „nach den 
§§ 13a und 13c“ und die Angabe 
„des § 13a“ durch die Wörter „der 
§§ 13a und 13c“ ersetzt. 

 

bb) In Satz 5 wird jeweils die Angabe 
„§ 13c“ durch die Angabe „§ 13d“ 
ersetzt. 

 

3. § 13a wird wie folgt gefasst: 3. § 13a wird wie folgt gefasst: 

„§ 13a „§ 13a 

Steuerbefreiung für Betriebsvermögen, Be-
triebe der Land- und Forstwirtschaft und An-

teile an Kapitalgesellschaften 

Steuerbefreiung für Betriebsvermögen, Be-
triebe der Land- und Forstwirtschaft und An-

teile an Kapitalgesellschaften 

(1) Begünstigtes Vermögen im Sinne 
des § 13b Absatz 2 bis 8 bleibt vorbehaltlich 
der Absätze 3, 5, 6 und 9 zu 85 Prozent steu-
erfrei (Verschonungsabschlag).  

(1) Begünstigtes Vermögen im Sinne 
des § 13b Absatz 2 bleibt vorbehaltlich der 
folgenden Absätze zu 85 Prozent steuerfrei 
(Verschonungsabschlag), wenn der Erwerb 
begünstigten Vermögens im Sinne des 
§ 13b Absatz 2 zuzüglich der Erwerbe im 
Sinne des Satzes 2 insgesamt 26 Millionen 
Euro nicht übersteigt. Bei mehreren Er-
werben begünstigten Vermögens im Sinne 
des § 13b Absatz 2 von derselben Person 
innerhalb von zehn Jahren werden bei der 
Anwendung des Satzes 1 die früheren Er-
werbe nach ihrem früheren Wert dem letz-
ten Erwerb hinzugerechnet. Wird die 
Grenze von 26 Millionen Euro durch meh-
rere innerhalb von zehn Jahren von dersel-
ben Person anfallende Erwerbe überschrit-
ten, entfällt die Steuerbefreiung für die bis 
dahin nach Satz 1 oder Absatz 10 als steu-
erfrei behandelten früheren Erwerbe mit 
Wirkung für die Vergangenheit. Die Fest-
setzungsfrist für die Steuer der früheren 
Erwerbe endet nicht vor dem Ablauf des 
vierten Jahres, nachdem das für die Erb-
schaftsteuer zuständige Finanzamt von 
dem letzten Erwerb Kenntnis erlangt. 

(2) Der nach Anwendung des Absatzes 
1 verbleibende Teil des begünstigten Vermö-
gens bleibt außer Ansatz, soweit der Wert die-
ses Vermögens insgesamt 150 000 Euro nicht 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

übersteigt (Abzugsbetrag). Der Abzugsbetrag 
von 150 000 Euro verringert sich, soweit der 
Wert dieses Vermögens insgesamt die Wert-
grenze von 150 000 Euro übersteigt, um 50 
Prozent des diese Wertgrenze übersteigenden 
Betrags. Der Abzugsbetrag kann innerhalb 
von zehn Jahren für von derselben Person an-
fallende Erwerbe begünstigten Vermögens 
nur einmal berücksichtigt werden. 

(3) Voraussetzung für die Gewährung 
des Verschonungsabschlags nach Absatz 1 
ist, dass die Summe der maßgebenden jährli-
chen Lohnsummen (Satz 6 bis 13) des Be-
triebs, bei Beteiligungen an einer Personenge-
sellschaft oder Anteilen an einer Kapitalge-
sellschaft des Betriebs der jeweiligen Gesell-
schaft innerhalb von fünf Jahren nach dem Er-
werb (Lohnsummenfrist) insgesamt 400 Pro-
zent der Ausgangslohnsumme nicht unter-
schreitet (Mindestlohnsumme). Ausgangs-
lohnsumme ist die durchschnittliche Lohn-
summe der letzten fünf vor dem Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer (§ 9) endenden Wirt-
schaftsjahre. Satz 1 ist nicht anzuwenden, 
wenn  

(3) Voraussetzung für die Gewährung 
des Verschonungsabschlags nach Absatz 1 
ist, dass die Summe der maßgebenden jährli-
chen Lohnsummen (Sätze 6 bis 13) des Be-
triebs, bei Beteiligungen an einer Personenge-
sellschaft oder Anteilen an einer Kapitalge-
sellschaft des Betriebs der jeweiligen Gesell-
schaft innerhalb von fünf Jahren nach dem Er-
werb (Lohnsummenfrist) insgesamt 400 Pro-
zent der Ausgangslohnsumme nicht unter-
schreitet (Mindestlohnsumme). Ausgangs-
lohnsumme ist die durchschnittliche Lohn-
summe der letzten fünf vor dem Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer (§ 9) endenden Wirt-
schaftsjahre. Satz 1 ist nicht anzuwenden, 
wenn 

1. die Ausgangslohnsumme 0 Euro beträgt 
oder  

1. u n v e r ä n d e r t  

2. der Betrieb unter Einbeziehung der in 
den Sätzen 11 bis 13 genannten Beteili-
gungen und Gesellschaften sowie der 
nach Maßgabe dieser Bestimmung antei-
lig einzubeziehenden Beschäftigten 
nicht mehr als drei Beschäftigte hat.  

2. der Betrieb unter Einbeziehung der in 
den Sätzen 11 bis 13 genannten Beteili-
gungen und Gesellschaften sowie der 
nach Maßgabe dieser Bestimmung antei-
lig einzubeziehenden Beschäftigten 
nicht mehr als fünf Beschäftigte hat. 

An die Stelle der Mindestlohnsumme von 400 
Prozent tritt bei  

An die Stelle der Mindestlohnsumme von 400 
Prozent tritt bei  

1. mehr als drei, aber nicht mehr als zehn 
Beschäftigten eine Mindestlohnsumme 
von 250 Prozent, 

1. mehr als fünf, aber nicht mehr als zehn 
Beschäftigten eine Mindestlohnsumme 
von 250 Prozent, 

2. mehr als zehn, aber nicht mehr als 15 Be-
schäftigten eine Mindestlohnsumme von 
300 Prozent. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Unterschreitet die Summe der maßgebenden 
jährlichen Lohnsummen die Mindestlohn-
summe, vermindert sich der nach Absatz 1 zu 
gewährende Verschonungsabschlag mit Wir-
kung für die Vergangenheit in demselben pro-
zentualen Umfang, wie die Mindestlohn-
summe unterschritten wird. Die Lohnsumme 

Unterschreitet die Summe der maßgebenden 
jährlichen Lohnsummen die Mindestlohn-
summe, vermindert sich der nach Absatz 1 zu 
gewährende Verschonungsabschlag mit Wir-
kung für die Vergangenheit in demselben pro-
zentualen Umfang, wie die Mindestlohn-
summe unterschritten wird. Die Lohnsumme 
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umfasst alle Vergütungen (Löhne und Gehäl-
ter und andere Bezüge und Vorteile), die im 
maßgebenden Wirtschaftsjahr an die auf den 
Lohn- und Gehaltslisten erfassten Beschäftig-
ten gezahlt werden. Außer Ansatz bleiben 
Vergütungen an solche Beschäftigte, die sich 
im Mutterschutz im Sinne des Mutterschutzge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2318), das zu-
letzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Ok-
tober 2012 (BGBl. I S. 2246) geändert wor-
den ist, oder in einem Ausbildungsverhältnis 
befinden, die Krankengeld im Sinne des § 44 
des Fünften Buchs Sozialgesetzbuch vom 
20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477, 2482), 
das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Ap-
ril 2015 (BGBl. I S. 583) geändert worden ist, 
oder die Elterngeld im Sinne des Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Januar 
2015 (BGBl. I S. 33) beziehen; diese im Zeit-
punkt der Entstehung der Steuer (§ 9) einem 
Betrieb zuzurechnenden Beschäftigten blei-
ben bei der Anzahl der Beschäftigten des Be-
triebs im Sinne der Sätze 3 und 4 unberück-
sichtigt. Zu den Vergütungen zählen alle 
Geld- oder Sachleistungen für die von den Be-
schäftigten erbrachte Arbeit, unabhängig da-
von, wie diese Leistungen bezeichnet werden 
und ob es sich um regelmäßige oder unregel-
mäßige Zahlungen handelt. Zu den Löhnen 
und Gehältern gehören alle von den Beschäf-
tigten zu entrichtenden Sozialbeiträge, Ein-
kommensteuern und Zuschlagsteuern auch 
dann, wenn sie vom Arbeitgeber einbehalten 
und von ihm im Namen des Beschäftigten di-
rekt an den Sozialversicherungsträger und die 
Steuerbehörde abgeführt werden. Zu den 
Löhnen und Gehältern zählen alle von den 
Beschäftigten empfangenen Sondervergütun-
gen, Prämien, Gratifikationen, Abfindungen, 
Zuschüsse zu Lebenshaltungskosten, Famili-
enzulagen, Provisionen, Teilnehmergebühren 
und vergleichbare Vergütungen. Gehören 
zum Betriebsvermögen des Betriebs, bei Be-
teiligungen an einer Personengesellschaft 
und Anteilen an einer Kapitalgesellschaft des 
Betriebs der jeweiligen Gesellschaft, unmit-
telbar oder mittelbar Beteiligungen an Perso-
nengesellschaften, die ihren Sitz oder ihre Ge-
schäftsleitung im Inland, einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem Staat 

umfasst alle Vergütungen (Löhne und Gehäl-
ter und andere Bezüge und Vorteile), die im 
maßgebenden Wirtschaftsjahr an die auf den 
Lohn- und Gehaltslisten erfassten Beschäftig-
ten gezahlt werden. Außer Ansatz bleiben 
Vergütungen an solche Beschäftigte, 
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des Europäischen Wirtschaftsraums haben, 
sind die Lohnsummen und die Anzahl der Be-
schäftigten dieser Gesellschaften einzubezie-
hen zu dem Anteil, zu dem die unmittelbare 
und mittelbare Beteiligung besteht. Satz 11 
gilt für Anteile an Kapitalgesellschaften ent-
sprechend, wenn die unmittelbare oder mittel-
bare Beteiligung mehr als 25 Prozent beträgt. 
Im Fall einer Betriebsaufspaltung sind die 
Lohnsummen und die Anzahl der Beschäftig-
ten der Besitzgesellschaft und der Betriebsge-
sellschaft zusammenzuzählen. 

 1. die sich im Mutterschutz im Sinne des 
Mutterschutzgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 20. Juni 
2002 (BGBl. I S. 2318), das zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. 
Oktober 2012 (BGBl. I S. 2246) geän-
dert worden ist, oder 

 2. in einem Ausbildungsverhältnis befin-
den,  

 3. die Krankengeld im Sinne des § 44 des 
Fünften Buches Sozialgesetz-
buch - Gesetzliche Krankenversiche-
rung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 
2482), das durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 30. Mai 2016 (BGBl. I S. 1254) 
geändert worden ist, oder 

 4. Elterngeld im Sinne des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33) bezie-
hen oder 

 5. die nicht ausschließlich oder überwie-
gend in dem Betrieb tätig sind (Saison-
arbeiter); 

 diese im Zeitpunkt der Entstehung der 
Steuer (§ 9) einem Betrieb zuzurechnenden 
Beschäftigten bleiben bei der Anzahl der 
Beschäftigten des Betriebs im Sinne der 
Sätze 3 und 4 unberücksichtigt. Zu den 
Vergütungen zählen alle Geld- oder Sach-
leistungen für die von den Beschäftigten er-
brachte Arbeit, unabhängig davon, wie 
diese Leistungen bezeichnet werden und ob 
es sich um regelmäßige oder unregelmä-
ßige Zahlungen handelt. Zu den Löhnen 
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und Gehältern gehören alle von den Be-
schäftigten zu entrichtenden Sozialbei-
träge, Einkommensteuern und Zuschlag-
steuern auch dann, wenn sie vom Arbeitge-
ber einbehalten und von ihm im Namen des 
Beschäftigten direkt an den Sozialversiche-
rungsträger und die Steuerbehörde abge-
führt werden. Zu den Löhnen und Gehäl-
tern zählen alle von den Beschäftigten 
empfangenen Sondervergütungen, Prä-
mien, Gratifikationen, Abfindungen, Zu-
schüsse zu Lebenshaltungskosten, Famili-
enzulagen, Provisionen, Teilnehmergebüh-
ren und vergleichbare Vergütungen. Gehö-
ren zum Betriebsvermögen des Betriebs, 
bei Beteiligungen an einer Personengesell-
schaft und Anteilen an einer Kapitalgesell-
schaft des Betriebs der jeweiligen Gesell-
schaft, unmittelbar oder mittelbar Beteili-
gungen an Personengesellschaften, die ih-
ren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im In-
land, einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem Staat des Euro-
päischen Wirtschaftsraums haben, sind die 
Lohnsummen und die Anzahl der Beschäf-
tigten dieser Gesellschaften einzubeziehen 
zu dem Anteil, zu dem die unmittelbare o-
der mittelbare Beteiligung besteht. Satz 11 
gilt für Anteile an Kapitalgesellschaften 
entsprechend, wenn die unmittelbare oder 
mittelbare Beteiligung mehr als 25 Prozent 
beträgt. Im Fall einer Betriebsaufspaltung 
sind die Lohnsummen und die Anzahl der 
Beschäftigten der Besitzgesellschaft und 
der Betriebsgesellschaft zusammenzuzäh-
len. 

(4) Das für die Bewertung der wirt-
schaftlichen Einheit örtlich zuständige Fi-
nanzamt im Sinne des § 152 Nummer 1 bis 3 
des Bewertungsgesetzes stellt die Ausgangs-
lohnsumme, die Anzahl der Beschäftigten 
und die Summe der maßgebenden jährlichen 
Lohnsummen gesondert fest, wenn diese An-
gaben für die Erbschaftsteuer oder eine andere 
Feststellung im Sinne dieser Vorschrift von 
Bedeutung sind. Bei Anteilen an Kapitalge-
sellschaften, die nach § 11 Absatz 1 des Be-
wertungsgesetzes zu bewerten sind, trifft die 
Feststellungen des Satzes 1 das örtlich zustän-
dige Finanzamt entsprechend § 152 Num-
mer 3 des Bewertungsgesetzes. Die Entschei-
dung über die Bedeutung trifft das Finanzamt, 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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das für die Festsetzung der Erbschaftsteuer o-
der die Feststellung nach § 151 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Bewertungsgeset-
zes zuständig ist. § 151 Absatz 3 und die 
§§ 152 bis 156 des Bewertungsgesetzes sind 
auf die Sätze 1 bis 3 entsprechend anzuwen-
den. 

(5) Ein Erwerber kann den Verscho-
nungsabschlag (Absatz 1) und den Abzugsbe-
trag (Absatz 2) nicht in Anspruch nehmen, so-
weit er begünstigtes Vermögen im Sinne des 
§ 13b Absatz 2 bis 8 auf Grund einer letztwil-
ligen Verfügung des Erblassers oder einer 
rechtsgeschäftlichen Verfügung des Erblas-
sers oder Schenkers auf einen Dritten übertra-
gen muss. Gleiches gilt, wenn ein Erbe im 
Rahmen der Teilung des Nachlasses begüns-
tigtes Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 
bis 8 auf einen Miterben überträgt. Überträgt 
ein Erbe erworbenes begünstigtes Vermögen 
im Sinne des § 13b Absatz 2 bis 8 im Rahmen 
der Teilung des Nachlasses auf einen Dritten 
und gibt der Dritte dabei diesem Erwerber 
nicht begünstigtes Vermögen hin, das er vom 
Erblasser erworben hat, erhöht sich insoweit 
der Wert des begünstigten Vermögens des 
Dritten um den Wert des hingegebenen Ver-
mögens, höchstens jedoch um den Wert des 
übertragenen Vermögens. 

(5) Ein Erwerber kann den Verscho-
nungsabschlag (Absatz 1) und den Abzugsbe-
trag (Absatz 2) nicht in Anspruch nehmen, so-
weit er begünstigtes Vermögen im Sinne des 
§ 13b Absatz 2 auf Grund einer letztwilligen 
Verfügung des Erblassers oder einer rechtsge-
schäftlichen Verfügung des Erblassers oder 
Schenkers auf einen Dritten übertragen muss. 
Gleiches gilt, wenn ein Erbe im Rahmen der 
Teilung des Nachlasses begünstigtes Vermö-
gen im Sinne des § 13b Absatz 2 auf einen 
Miterben überträgt. Überträgt ein Erbe erwor-
benes begünstigtes Vermögen im Sinne des 
§ 13b Absatz 2 im Rahmen der Teilung des 
Nachlasses auf einen Dritten und gibt der 
Dritte dabei diesem Erwerber nicht begünstig-
tes Vermögen hin, das er vom Erblasser er-
worben hat, erhöht sich insoweit der Wert des 
begünstigten Vermögens des Dritten um den 
Wert des hingegebenen Vermögens, höchs-
tens jedoch um den Wert des übertragenen 
Vermögens. 

(6) Der Verschonungsabschlag (Ab-
satz 1) und der Abzugsbetrag (Absatz 2) fal-
len nach Maßgabe des Satzes 2 mit Wirkung 
für die Vergangenheit weg, soweit der Erwer-
ber innerhalb von fünf Jahren (Behaltensfrist)  

(6) Der Verschonungsabschlag (Ab-
satz 1) und der Abzugsbetrag (Absatz 2) fal-
len nach Maßgabe des Satzes 2 mit Wirkung 
für die Vergangenheit weg, soweit der Erwer-
ber innerhalb von fünf Jahren (Behaltensfrist) 

1. einen Gewerbebetrieb oder einen Teilbe-
trieb, eine Beteiligung an einer Gesell-
schaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und Absatz 3 Nummer 1 oder 
§ 18 Absatz 4 Satz 2 des Einkommen-
steuergesetzes, einen Anteil eines per-
sönlich haftenden Gesellschafters einer 
Kommanditgesellschaft auf Aktien oder 
einen Anteil daran veräußert; als Veräu-
ßerung gilt auch die Aufgabe des Gewer-
bebetriebs. Gleiches gilt, wenn wesentli-
che Betriebsgrundlagen eines Gewerbe-
betriebs veräußert oder in das Privatver-
mögen überführt oder anderen betriebs-
fremden Zwecken zugeführt werden o-
der wenn Anteile an einer Kapitalgesell-

1. einen Gewerbebetrieb oder einen Teilbe-
trieb, eine Beteiligung an einer Gesell-
schaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und Absatz 3 oder § 18 Ab-
satz 4 Satz 2 des Einkommensteuerge-
setzes, einen Anteil eines persönlich haf-
tenden Gesellschafters einer Komman-
ditgesellschaft auf Aktien oder einen An-
teil daran veräußert; als Veräußerung gilt 
auch die Aufgabe des Gewerbebetriebs. 
Gleiches gilt, wenn wesentliche Be-
triebsgrundlagen eines Gewerbebetriebs 
veräußert oder in das Privatvermögen 
überführt oder anderen betriebsfremden 
Zwecken zugeführt werden oder wenn 
Anteile an einer Kapitalgesellschaft ver-
äußert werden, die der Veräußerer durch 
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schaft veräußert werden, die der Veräu-
ßerer durch eine Sacheinlage (§ 20 Ab-
satz 1 des Umwandlungssteuergesetzes 
vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I 
S. 2782, 2791), geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 14. August 2007 
(BGBl. I S. 1912), in der jeweils gelten-
den Fassung) aus dem Betriebsvermögen 
im Sinne des § 13b erworben hat oder 
wenn eine Beteiligung an einer Gesell-
schaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und Absatz 3 Nummer 1 oder 
§ 18 Absatz 4 Satz 2 des Einkommen-
steuergesetzes oder ein Anteil daran ver-
äußert wird, den der Veräußerer durch 
eine Einbringung des Betriebsvermö-
gens im Sinne des § 13b in eine Perso-
nengesellschaft (§ 24 Absatz 1 des Um-
wandlungssteuergesetzes) erworben hat; 

eine Sacheinlage (§ 20 Absatz 1 des 
Umwandlungssteuergesetzes vom 7. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 2. November 2015 (BGBl. I 
S. 1834), in der jeweils geltenden Fas-
sung aus dem Betriebsvermögen im 
Sinne des § 13b erworben hat oder wenn 
eine Beteiligung an einer Gesellschaft im 
Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 und Absatz 3  
oder § 18 Absatz 4 Satz 2 des Einkom-
mensteuergesetzes oder ein Anteil daran 
veräußert wird, den der Veräußerer 
durch eine Einbringung des Betriebsver-
mögens im Sinne des § 13b in eine Per-
sonengesellschaft (§ 24 Absatz 1 des 
Umwandlungssteuergesetzes) erworben 
hat; 

2. das land- und forstwirtschaftliche Ver-
mögen im Sinne des § 168 Absatz 1 
Nummer 1 des Bewertungsgesetzes und 
selbst bewirtschaftete Grundstücke im 
Sinne des § 159 des Bewertungsgesetzes 
veräußert. Gleiches gilt, wenn das land- 
und forstwirtschaftliche Vermögen ei-
nem Betrieb der Land- und Forstwirt-
schaft nicht mehr dauernd zu dienen be-
stimmt ist oder wenn der bisherige Be-
trieb innerhalb der Behaltensfrist als 
Stückländerei zu qualifizieren wäre oder 
Grundstücke im Sinne des § 159 des Be-
wertungsgesetzes nicht mehr selbst be-
wirtschaftet werden; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. als Inhaber eines Gewerbebetriebs, Ge-
sellschafter einer Gesellschaft im Sinne 
des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 
Absatz 3 Nummer 1 oder § 18 Absatz 4 
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes o-
der persönlich haftender Gesellschafter 
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien 
bis zum Ende des letzten in die Fünfjah-
resfrist fallenden Wirtschaftsjahres Ent-
nahmen tätigt, die die Summe seiner Ein-
lagen und der ihm zuzurechnenden Ge-
winne oder Gewinnanteile seit dem Er-
werb um mehr als 150 000 Euro über-
steigen; Verluste bleiben unberücksich-
tigt. Gleiches gilt für Inhaber eines be-
günstigten Betriebs der Land- und Forst-
wirtschaft oder eines Teilbetriebs oder 

3. als Inhaber eines Gewerbebetriebs, als 
Gesellschafter einer Gesellschaft im 
Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 und Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes o-
der als persönlich haftender Gesellschaf-
ter einer Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien bis zum Ende des letzten in die Fünf-
jahresfrist fallenden Wirtschaftsjahres 
Entnahmen tätigt, die die Summe seiner 
Einlagen und der ihm zuzurechnenden 
Gewinne oder Gewinnanteile seit dem 
Erwerb um mehr als 150 000 Euro über-
steigen; Verluste bleiben unberücksich-
tigt. Gleiches gilt für Inhaber eines be-
günstigten Betriebs der Land- und Forst-
wirtschaft oder eines Teilbetriebs oder 
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eines Anteils an einem Betrieb der Land- 
und Forstwirtschaft. Bei Ausschüttungen 
an Gesellschafter einer Kapitalgesell-
schaft ist sinngemäß zu verfahren; 

eines Anteils an einem Betrieb der Land- 
und Forstwirtschaft. Bei Ausschüttungen 
an Gesellschafter einer Kapitalgesell-
schaft ist sinngemäß zu verfahren; 

4. Anteile an Kapitalgesellschaften im 
Sinne des § 13b Absatz 1 Nummer 3 
ganz oder teilweise veräußert; eine ver-
deckte Einlage der Anteile in eine Kapi-
talgesellschaft steht der Veräußerung der 
Anteile gleich. Gleiches gilt, wenn die 
Kapitalgesellschaft innerhalb der Frist 
aufgelöst oder ihr Nennkapital herabge-
setzt wird, wenn diese wesentliche Be-
triebsgrundlagen veräußert und das Ver-
mögen an die Gesellschafter verteilt 
wird; Satz 1 Nummer 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. im Fall des § 13b Absatz 1 Nummer 3 
Satz 2 die Verfügungsbeschränkung o-
der die Stimmrechtsbündelung aufgeho-
ben wird. 

5. u n v e r ä n d e r t  

Der rückwirkende Wegfall des Verscho-
nungsabschlags beschränkt sich in den Fällen 
des Satzes 1 Nummer 1, 2, 4 und 5 auf den 
Teil, der dem Verhältnis der im Zeitpunkt der 
schädlichen Verfügung verbleibenden Behal-
tensfrist einschließlich des Jahres, in dem die 
Verfügung erfolgt, zur gesamten Behaltens-
frist ergibt. In den Fällen des Satzes 1 Num-
mer 1, 2 und 4 ist von einer rückwirkenden 
Besteuerung abzusehen, wenn der Veräuße-
rungserlös innerhalb der jeweils nach § 13b 
Absatz 1 begünstigungsfähigen Vermögens-
art verbleibt. Hiervon ist auszugehen, wenn 
der Veräußerungserlös innerhalb von sechs 
Monaten in entsprechendes Vermögen inves-
tiert wird, das zum begünstigten Vermögen 
im Sinne des § 13b Absatz 2 bis 8 gehört. 

Der rückwirkende Wegfall des Verscho-
nungsabschlags beschränkt sich in den Fällen 
des Satzes 1 Nummer 1, 2, 4 und 5 auf den 
Teil, der dem Verhältnis der im Zeitpunkt der 
schädlichen Verfügung verbleibenden Behal-
tensfrist einschließlich des Jahres, in dem die 
Verfügung erfolgt, zur gesamten Behaltens-
frist entspricht. In den Fällen des Satzes 1 
Nummer 1, 2 und 4 ist von einer rückwirken-
den Besteuerung abzusehen, wenn der Veräu-
ßerungserlös innerhalb der jeweils nach § 13b 
Absatz 1 begünstigungsfähigen Vermögens-
art verbleibt. Hiervon ist auszugehen, wenn 
der Veräußerungserlös innerhalb von sechs 
Monaten in entsprechendes Vermögen inves-
tiert wird, das zum begünstigten Vermögen 
im Sinne des § 13b Absatz 2 gehört. 

(7) Der Erwerber ist verpflichtet, dem 
für die Erbschaftsteuer zuständigen Finanz-
amt innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
nach Ablauf der Lohnsummenfrist das Unter-
schreiten der Mindestlohnsumme (Absatz 3 
Satz 1) anzuzeigen. In den Fällen des Absat-
zes 6 ist der Erwerber verpflichtet, dem für die 
Erbschaftsteuer zuständigen Finanzamt den 
entsprechenden Sachverhalt innerhalb einer 
Frist von einem Monat, nachdem der jewei-
lige Tatbestand verwirklicht wurde, anzuzei-
gen. Die Festsetzungsfrist für die Steuer endet 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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nicht vor dem Ablauf des vierten Jahres, nach-
dem das für die Erbschaftsteuer zuständige Fi-
nanzamt von dem Unterschreiten der Min-
destlohnsumme (Absatz 3 Satz 1) oder dem 
Verstoß gegen die Behaltensregelungen (Ab-
satz 6) Kenntnis erlangt. Die Anzeige ist eine 
Steuererklärung im Sinne der Abgabenord-
nung. Sie ist schriftlich abzugeben. Die An-
zeige hat auch dann zu erfolgen, wenn der 
Vorgang zu keiner Besteuerung führt. 

(8) Soweit nicht inländisches Vermö-
gen zum begünstigten Vermögen im Sinne 
des § 13b Absatz 2 bis 8 gehört, hat der Steu-
erpflichtige nachzuweisen, dass die Voraus-
setzungen für eine Steuerbefreiung im Zeit-
punkt der Entstehung der Steuer (§ 9) und 
während der gesamten in den Absätzen 3 und 
6 genannten Zeiträume bestehen. 

(8) Soweit nicht inländisches Vermö-
gen zum begünstigten Vermögen im Sinne 
des § 13b Absatz 2 gehört, hat der Steuer-
pflichtige nachzuweisen, dass die Vorausset-
zungen für eine Steuerbefreiung im Zeitpunkt 
der Entstehung der Steuer (§ 9) und während 
der gesamten in den Absätzen 3 und 6 ge-
nannten Zeiträume bestehen. 

(9) Die Absätze 1 bis 8 sind anzuwen-
den, wenn der Erwerb begünstigten Vermö-
gens im Sinne des § 13b Absatz 2 bis 8 zuzüg-
lich der Erwerbe im Sinne des Satzes 2 insge-
samt 26 Millionen Euro nicht übersteigt. Bei 
mehreren Erwerben begünstigten Vermögens 
im Sinne des § 13b Absatz 2 bis 8 von dersel-
ben Person innerhalb von zehn Jahren wer-
den bei der Anwendung des Satzes 1 die 
früheren Erwerbe nach ihrem früheren Wert 
dem letzten Erwerb hinzugerechnet. Wird die 
Grenze von 26 Millionen Euro durch mehrere 
innerhalb von zehn Jahren von derselben Per-
son anfallende Erwerbe überschritten, entfällt 
die Steuerbefreiung für die bis dahin nach Ab-
satz 1 oder Absatz 10 als steuerfrei behandel-
ten früheren Erwerbe mit Wirkung für die 
Vergangenheit. Die Festsetzungsfrist für die 
Steuer der früheren Erwerbe endet nicht vor 
dem Ablauf des vierten Jahres, nachdem das 
für die Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt 
von dem letzten Erwerb Kenntnis erlangt. An 
die Stelle des Betrags von 26 Millionen Euro 
in den Sätzen 1 und 2 tritt vorbehaltlich des 
Satzes 6 der Betrag von 52 Millionen Euro, 
wenn der Gesellschaftsvertrag oder die Sat-
zung Bestimmungen enthält, die 

(9) Für begünstigtes Vermögen im 
Sinne des § 13b Absatz 2 wird vor Anwen-
dung des Absatzes 1 ein Abschlag gewährt, 
wenn der Gesellschaftsvertrag oder die Sat-
zung Bestimmungen enthält, die 

1. die Entnahme oder Ausschüttung des 
steuerrechtlichen Gewinns nahezu voll-
ständig beschränken, und 

1. die Entnahme oder Ausschüttung des 
steuerrechtlichen Gewinns beschränken, 
und 

2. die Verfügung über die Beteiligung an 
der Personengesellschaft oder den Anteil 

2. die Verfügung über die Beteiligung an 
der Personengesellschaft oder den Anteil 
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an der Kapitalgesellschaft auf Angehö-
rige im Sinne des § 15 Absatz 1 der Ab-
gabenordnung beschränken, und 

an der Kapitalgesellschaft auf Mitgesell-
schafter, auf Angehörige im Sinne des 
§ 15 der Abgabenordnung oder auf 
eine Familienstiftung (§ 1 Absatz 1 
Nummer 4) beschränken, und 

3. für den Fall des Ausscheidens aus der 
Gesellschaft eine Abfindung vorsehen, 
die erheblich unter dem gemeinen Wert 
der Beteiligung an der Personengesell-
schaft oder des Anteils an der Kapitalge-
sellschaft liegt 

3. für den Fall des Ausscheidens aus der 
Gesellschaft eine Abfindung vorsehen, 
die unter dem gemeinen Wert der Betei-
ligung an der Personengesellschaft oder 
des Anteils an der Kapitalgesellschaft 
liegt 

und die Bestimmungen den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechen. Die Voraussetzungen 
des Satzes 5 müssen zehn Jahre vor dem Zeit-
punkt der Entstehung der Steuer (§ 9) vorlie-
gen. Die Steuerbefreiung entfällt mit Wirkung 
für die Vergangenheit, wenn die Vorausset-
zungen des Satzes 5 nicht über einen Zeit-
raum von 30 Jahren nach dem Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer (§ 9) eingehalten wer-
den; die §§ 13c und 28a bleiben unberührt. In 
den Fällen des Satzes 5  

und die Bestimmungen den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechen. Die Höhe des Ab-
schlags entspricht der im Gesellschaftsver-
trag oder der Satzung vorgesehenen pro-
zentualen Minderung der Abfindung ge-
genüber dem gemeinen Wert (Satz 1 Num-
mer 3) und darf 30 Prozent nicht überstei-
gen. Die Voraussetzungen des Satzes 1 müs-
sen zwei Jahre vor dem Zeitpunkt der Entste-
hung der Steuer (§ 9) vorliegen. Die Steuer-
befreiung entfällt mit Wirkung für die Ver-
gangenheit, wenn die Voraussetzungen des 
Satzes 1 nicht über einen Zeitraum von 20 
Jahren nach dem Zeitpunkt der Entstehung 
der Steuer (§ 9) eingehalten werden; §§ 13c 
und 28a bleiben unberührt. In den Fällen des 
Satzes 1 

1. ist der Erwerber verpflichtet, dem für die 
Erbschaftsteuer zuständigen Finanzamt 
die Änderungen der genannten Bestim-
mungen oder der tatsächlichen Verhält-
nisse innerhalb einer Frist von einem 
Monat anzuzeigen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. endet die Festsetzungsfrist für die Steuer 
nicht vor dem Ablauf des vierten Jahres, 
nachdem das für die Erbschaftsteuer zu-
ständige Finanzamt von der Änderung 
einer der in Satz 5 genannten Bestim-
mungen oder der tatsächlichen Verhält-
nisse Kenntnis erlangt. 

2. endet die Festsetzungsfrist für die Steuer 
nicht vor dem Ablauf des vierten Jahres, 
nachdem das für die Erbschaftsteuer zu-
ständige Finanzamt von der Änderung 
einer der in Satz 1 genannten Bestim-
mungen oder der tatsächlichen Verhält-
nisse Kenntnis erlangt. 

(10) Der Erwerber kann unwiderruflich 
erklären, dass die Steuerbefreiung nach den 
Absätzen 1 bis 9 in Verbindung mit § 13b 
nach folgender Maßgabe gewährt wird:  

(10) Der Erwerber kann unwiderruflich 
erklären, dass die Steuerbefreiung nach den 
Absätzen 1 bis 9 in Verbindung mit § 13b 
nach folgender Maßgabe gewährt wird: 

1. in Absatz 1 Satz 1 tritt an die Stelle des 
Verschonungsabschlags von 85 Prozent 
ein Verschonungsabschlag von 100 Pro-
zent;  

1. In Absatz 1 Satz 1 tritt an die Stelle des 
Verschonungsabschlags von 85 Prozent 
ein Verschonungsabschlag von 100 Pro-
zent; 
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2. in Absatz 3 Satz 1 tritt an die Stelle der 
Lohnsummenfrist von fünf Jahren eine 
Lohnsummenfrist von sieben Jahren; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. in Absatz 3 Satz 1 und 4 tritt an die 
Stelle der Mindestlohnsumme von 400 
Prozent eine Mindestlohnsumme von 
700 Prozent; 

3. in Absatz 3 Satz 1 und Satz 4 tritt an die 
Stelle der Mindestlohnsumme von 
400 Prozent eine Mindestlohnsumme 
von 700 Prozent; 

4. in Absatz 3 Satz 4 Nummer 1 tritt an die 
Stelle einer Mindestlohnsumme von 250 
Prozent eine Mindestlohnsumme von 
500 Prozent;  

4. in Absatz 3 Satz 4 Nummer 1 tritt an die 
Stelle der Mindestlohnsumme von 
250 Prozent eine Mindestlohnsumme 
von 500 Prozent; 

5. in Absatz 3 Satz 4 Nummer 2 tritt an die 
Stelle einer Mindestlohnsumme von 300 
Prozent eine Mindestlohnsumme von 
565 Prozent; 

5. in Absatz 3 Satz 4 Nummer 2 tritt an die 
Stelle der Mindestlohnsumme von 
300 Prozent eine Mindestlohnsumme 
von 565 Prozent; 

6. in Absatz 6 tritt an die Stelle der Behal-
tensfrist von fünf Jahren eine Behaltens-
frist von sieben Jahren. 

6. u n v e r ä n d e r t  

(11) Die Absätze 1 bis 10 gelten in den 
Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 entspre-
chend.“ 

(11) u n v e r ä n d e r t  

4. § 13b wird wie folgt gefasst: 4. § 13b wird wie folgt gefasst: 

„§ 13b „§ 13b 

Begünstigtes Vermögen Begünstigtes Vermögen 

(1) Zum begünstigungsfähigen Vermö-
gen gehören 

(1) Zum begünstigungsfähigen Vermö-
gen gehören 

1. der inländische Wirtschaftsteil des land- 
und forstwirtschaftlichen Vermögens 
(§ 168 Absatz 1 Nummer 1 des Bewer-
tungsgesetzes) mit Ausnahme der Stück-
ländereien (§ 160 Absatz 7 des Bewer-
tungsgesetzes) und selbst bewirtschaf-
tete Grundstücke im Sinne des § 159 des 
Bewertungsgesetzes sowie entsprechen-
des land- und forstwirtschaftliches Ver-
mögen, das einer Betriebsstätte in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union o-
der in einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums dient; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. inländisches Betriebsvermögen (§§ 95 
bis 97 Absatz 1 Satz 1 des Bewertungs-
gesetzes) beim Erwerb eines ganzen Ge-
werbebetriebs oder Teilbetriebs und Be-
teiligungen an einer Gesellschaft im 

2. inländisches Betriebsvermögen (§§ 95 
bis 97 Absatz 1 Satz 1 des Bewertungs-
gesetzes) beim Erwerb eines ganzen Ge-
werbebetriebs oder Teilbetriebs, einer 
Beteiligung an einer Gesellschaft im 
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Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 und Absatz 3 Nummer 1 oder § 18 
Absatz 4 Satz 2 des Einkommensteuer-
gesetzes, eines Anteils eines persönlich 
haftenden Gesellschafters einer Kom-
manditgesellschaft auf Aktien oder An-
teils daran und entsprechendes Betriebs-
vermögen, das einer Betriebsstätte in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem Staat des Europäi-
schen Wirtschaftsraums dient. Beteili-
gungen an einer gewerblich geprägten 
Personengesellschaft (§ 97 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 5 des Bewertungsgeset-
zes in Verbindung mit § 15 Absatz 3 
Nummer 2 des Einkommensteuergeset-
zes) sind begünstigungsfähig, soweit sie 
begünstigungsfähige Beteiligungen an 
anderen Personengesellschaften oder 
begünstigungsfähige Anteile an Kapital-
gesellschaften halten;  

Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 und Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes, 
eines Anteils eines persönlich haftenden 
Gesellschafters einer Kommanditgesell-
schaft auf Aktien oder Anteils daran und 
entsprechendes Betriebsvermögen, das 
einer Betriebsstätte in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in ei-
nem Staat des Europäischen Wirtschafts-
raums dient; 

3. Anteile an einer Kapitalgesellschaft, 
wenn die Kapitalgesellschaft im Zeit-
punkt der Entstehung der Steuer (§ 9) 
Sitz oder Geschäftsleitung im Inland o-
der in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem Staat des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums hat und der 
Erblasser oder Schenker am Nennkapital 
dieser Gesellschaft unmittelbar zu mehr 
als 25 Prozent beteiligt war (Mindestbe-
teiligung). Ob der Erblasser oder Schen-
ker die Mindestbeteiligung erfüllt, ist 
nach der Summe der dem Erblasser oder 
Schenker unmittelbar zuzurechnenden 
Anteile und der Anteile weiterer Gesell-
schafter zu bestimmen, wenn der Erblas-
ser oder Schenker und die weiteren Ge-
sellschafter untereinander verpflichtet 
sind, über die Anteile nur einheitlich zu 
verfügen oder ausschließlich auf andere 
derselben Verpflichtung unterliegende 
Anteilseigner zu übertragen und das 
Stimmrecht gegenüber nichtgebundenen 
Gesellschaftern einheitlich auszuüben. 
Anteile an einer Kapitalgesellschaft im 
Sinne des Satzes 1, deren Vermögen aus-
schließlich aus Beteiligungen an Perso-
nengesellschaften oder Anteilen an an-
deren Kapitalgesellschaften sowie Fi-
nanzmitteln besteht, sind begünstigungs-
fähig, soweit diese begünstigungsfähige 

3. Anteile an einer Kapitalgesellschaft, 
wenn die Kapitalgesellschaft im Zeit-
punkt der Entstehung der Steuer (§ 9) 
Sitz oder Geschäftsleitung im Inland o-
der in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem Staat des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums hat und der 
Erblasser oder Schenker am Nennkapital 
dieser Gesellschaft unmittelbar zu mehr 
als 25 Prozent beteiligt war (Mindestbe-
teiligung). Ob der Erblasser oder Schen-
ker die Mindestbeteiligung erfüllt, ist 
nach der Summe der dem Erblasser oder 
Schenker unmittelbar zuzurechnenden 
Anteile und der Anteile weiterer Gesell-
schafter zu bestimmen, wenn der Erblas-
ser oder Schenker und die weiteren Ge-
sellschafter untereinander verpflichtet 
sind, über die Anteile nur einheitlich zu 
verfügen  
oder ausschließlich auf andere derselben 
Verpflichtung unterliegende Anteilseig-
ner zu übertragen und das Stimmrecht 
gegenüber nichtgebundenen Gesell-
schaftern einheitlich auszuüben. 
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Beteiligungen an Personengesellschaf-
ten oder begünstigungsfähige Anteile an 
Kapitalgesellschaften halten. 

(2) Das begünstigte Vermögen eines 
Betriebs der Land- und Forstwirtschaft nach 
Absatz 1 Nummer 1 ist die Summe aus dem 
Wert des Wirtschaftsteils (§ 168 Absatz 1 
Nummer 1 des Bewertungsgesetzes) und der 
Grundbesitzwerte für selbst bewirtschaftete 
Grundstücke (§ 159 des Bewertungsgesetzes).  

(2) Das begünstigungsfähige Vermö-
gen ist begünstigt, soweit sein gemeiner 
Wert den um das unschädliche Verwal-
tungsvermögen im Sinne des Absatzes 7 ge-
kürzten Nettowert des Verwaltungsvermö-
gens im Sinne des Absatzes 6 übersteigt 
(begünstigtes Vermögen). Abweichend von 
Satz 1 ist der Wert des begünstigungsfähi-
gen Vermögens vollständig nicht begüns-
tigt, wenn das Verwaltungsvermögen nach 
Absatz 4 vor der Anwendung des Absat-
zes 3 Satz 1, soweit das Verwaltungsvermö-
gen  nicht ausschließlich und dauerhaft der 
Erfüllung von Schulden aus durch Treu-
handverhältnisse abgesicherten Altersver-
sorgungsverpflichtungen dient und dem 
Zugriff aller übrigen nicht aus diesen Al-
tersversorgungsverpflichtungen unmittel-
bar berechtigten Gläubiger entzogen ist, 
sowie der Schuldenverrechnung und des 
Freibetrags nach Absatz 4 Nummer 5 sowie 
der Absätze 6 und 7 mindestens 90 Prozent 
des gemeinen Werts des begünstigungsfä-
higen Vermögens beträgt. 

(3) Zum begünstigten Vermögen gehö-
ren alle Teile des begünstigungsfähigen Ver-
mögens nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 eines 
Betriebs, die im Zeitpunkt der Entstehung der 
Steuer (§ 9) jeweils überwiegend einer Tätig-
keit im Sinne des § 13 Absatz 1 in Verbindung 
mit Absatz 2 Nummer 1, § 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 2 oder 
§ 18 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Einkom-
mensteuergesetzes nach ihrem Hauptzweck 
dienen. Nicht dem Hauptzweck dienen dieje-
nigen Teile des begünstigungsfähigen Vermö-
gens, die ohne die eigentliche betriebliche Tä-
tigkeit zu beeinträchtigen aus dem Betriebs-
vermögen herausgelöst werden können. Liegt 
nach den Sätzen 1 und 2 begünstigtes Vermö-
gen vor, sind die Absätze 4 bis 8 anzuwenden. 

(3) Teile des begünstigungsfähigen 
Vermögens, die ausschließlich und dauer-
haft der Erfüllung von Schulden aus Alters-
versorgungsverpflichtungen dienen und 
dem Zugriff aller übrigen nicht aus den Al-
tersversorgungsverpflichtungen unmittel-
bar berechtigten Gläubiger entzogen sind, 
gehören nicht zum Verwaltungsvermögen 
im Sinne des Absatzes 4 Nummer 1 bis 5. 
Vermögensgegenstände im Sinne des Sat-
zes 1 sind mit diesen Schulden aus Alters-
versorgungsverpflichtungen zu verrech-
nen. Finanzmittel und verrechnete Schul-
den im Sinne des Satzes 2 bleiben bei der 
Anwendung des Absatzes 4 Nummer 5 und 
des Absatzes 6 unberücksichtigt. Ergibt 
sich nach der Verrechnung im Sinne des 
Satzes 2 ein negativer Saldo, ist dieser bei 
der Anwendung des Absatzes 4 Nummer 5 
und des Absatzes 6 zu berücksichtigen. 

 (4) Zum Verwaltungsvermögen ge-
hören 
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 1. Dritten zur Nutzung überlassene 
Grundstücke, Grundstücksteile, 
grundstücksgleiche Rechte und Bau-
ten. Eine Nutzungsüberlassung an 
Dritte ist nicht anzunehmen, wenn 

 a) der Erblasser oder Schenker so-
wohl im überlassenden Betrieb 
als auch im nutzenden Betrieb al-
lein oder zusammen mit anderen 
Gesellschaftern einen einheitli-
chen geschäftlichen Betätigungs-
willen durchsetzen konnte oder 
als Gesellschafter einer Gesell-
schaft im Sinne des § 15 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 o-
der § 18 Absatz 4 des Einkom-
mensteuergesetzes den Vermö-
gensgegenstand der Gesellschaft 
zur Nutzung überlassen hatte, 
und diese Rechtsstellung auf den 
Erwerber übergegangen ist, so-
weit keine Nutzungsüberlassung 
an einen weiteren Dritten erfolgt; 

 b) die Nutzungsüberlassung im 
Rahmen der Verpachtung eines 
ganzen Betriebs erfolgt, welche 
beim Verpächter zu Einkünften 
nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 bis 3 des Einkommensteu-
ergesetzes führt und 

 aa) der Verpächter des Betriebs 
im Zusammenhang mit ei-
ner unbefristeten Verpach-
tung den Pächter durch eine 
letztwillige Verfügung oder 
eine rechtsgeschäftliche Ver-
fügung als Erben eingesetzt 
hat oder 

 bb) die Verpachtung an einen 
Dritten erfolgt, weil der Be-
schenkte im Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer (§ 9) 
den Betrieb noch nicht füh-
ren kann, und die Verpach-
tung auf höchstens zehn 
Jahre befristet ist; hat der 
Beschenkte das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet, 
beginnt die Frist mit der 
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Vollendung des 18. Lebens-
jahres. 

 Dies gilt nicht für verpachtete Be-
triebe, soweit sie vor ihrer Ver-
pachtung die Voraussetzungen 
als begünstigtes Vermögen nach 
Absatz 2 nicht erfüllt haben und 
für verpachtete Betriebe, deren 
Hauptzweck in der Überlassung 
von Grundstücken, Grund-
stücksteilen, grundstücksglei-
chen Rechten und Bauten an 
Dritte zur Nutzung besteht, die 
nicht unter Buchstabe d fallen; 

 c) sowohl der überlassende Betrieb 
als auch der nutzende Betrieb zu 
einem Konzern im Sinne des § 4h 
des Einkommensteuergesetzes 
gehören, soweit keine Nutzungs-
überlassung an einen weiteren 
Dritten erfolgt; 

 d) die überlassenen Grundstücke, 
Grundstücksteile, grundstücks-
gleichen Rechte und Bauten zum 
Betriebsvermögen, zum gesamt-
händerisch gebundenen Betriebs-
vermögen einer Personengesell-
schaft oder zum Vermögen einer 
Kapitalgesellschaft gehören und 
der Hauptzweck des Betriebs in 
der Vermietung von Wohnungen 
im Sinne des § 181 Absatz 9 des 
Bewertungsgesetzes besteht, des-
sen Erfüllung einen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb (§ 14 der 
Abgabenordnung) erfordert; 

 e) die Grundstücke, Grundstücks-
teile, grundstücksgleichen Rechte 
und Bauten vorrangig überlassen 
werden, um dem Absatz von eige-
nen Erzeugnissen zu dienen; 

 f) die Grundstücke, Grundstücks-
teile, grundstücksgleichen Rechte 
und Bauten an Dritte zur land- 
und forstwirtschaftlichen Nut-
zung überlassen werden; 

 2. Anteile an Kapitalgesellschaften, 
wenn die unmittelbare Beteiligung am 
Nennkapital dieser Gesellschaften 
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25 Prozent oder weniger beträgt und 
sie nicht dem Hauptzweck des Gewer-
bebetriebs eines Kreditinstitutes oder 
eines Finanzdienstleistungsinstitutes 
im Sinne des § 1 Absatz 1 und 1a des 
Kreditwesengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. Septem-
ber 1998 (BGBl. I S. 2776), das zuletzt 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. 
Mai 2016 (BGBl. I S. 1142) geändert 
worden ist, oder eines Versicherungs-
unternehmens, das der Aufsicht nach 
§ 1 Absatz 1 Nummer 1 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. April 
2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt 
durch Artikel 13des Gesetzes vom 10. 
Mai 2016 (BGBl. I S. 1142) geändert 
worden ist, unterliegt, zuzurechnen 
sind. Ob diese Grenze unterschritten 
wird, ist nach der Summe der dem Be-
trieb unmittelbar zuzurechnenden 
Anteile und der Anteile weiterer Ge-
sellschafter zu bestimmen, wenn die 
Gesellschafter untereinander ver-
pflichtet sind, über die Anteile nur ein-
heitlich zu verfügen oder sie aus-
schließlich auf andere derselben Ver-
pflichtung unterliegende Anteilseig-
ner zu übertragen und das Stimm-
recht gegenüber nichtgebundenen Ge-
sellschaftern nur einheitlich auszu-
üben; 

 3. Kunstgegenstände, Kunstsammlun-
gen, wissenschaftliche Sammlungen, 
Bibliotheken und Archive, Münzen, 
Edelmetalle und Edelsteine, wenn der 
Handel mit diesen Gegenständen, de-
ren Herstellung oder Verarbeitung 
nicht der Hauptzweck des Gewerbe-
betriebs ist; 

 4. Wertpapiere sowie vergleichbare For-
derungen, wenn sie nicht dem Haupt-
zweck des Gewerbebetriebs eines Kre-
ditinstitutes oder eines Finanzdienst-
leistungsinstitutes im Sinne des § 1 
Absatz 1 und 1a des Kreditwesenge-
setzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. September 1998 
(BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 10. Mai 
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2016 (BGBl. I S. 1142) geändert wor-
den ist, oder eines Versicherungsun-
ternehmens, das der Aufsicht nach § 1 
Absatz 1 Nummer 1 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. April 
2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt 
durch Artikel 13des Gesetzes vom 10. 
Mai 2016 (BGBl. I S. 1142) geändert 
worden ist, unterliegt, zuzurechnen 
sind; 

 5. der gemeine Wert des nach Abzug des 
gemeinen Werts der Schulden verblei-
benden Bestands an Zahlungsmitteln, 
Geschäftsguthaben, Geldforderungen 
und anderen Forderungen (Finanz-
mittel), soweit er 15 Prozent des anzu-
setzenden Werts des Betriebsvermö-
gens des Betriebs oder der Gesell-
schaft übersteigt. Der gemeine Wert 
der Finanzmittel ist um den positiven 
Saldo der eingelegten und der ent-
nommenen Finanzmittel zu verrin-
gern, welche dem Betrieb im Zeit-
punkt der Entstehung der Steuer (§ 9) 
weniger als zwei Jahre zuzurechnen 
waren (junge Finanzmittel); junge Fi-
nanzmittel sind Verwaltungsvermö-
gen. Satz 1 gilt nicht, wenn die ge-
nannten Wirtschaftsgüter dem 
Hauptzweck des Gewerbebetriebs ei-
nes Kreditinstitutes oder eines Finanz-
dienstleistungsinstitutes im Sinne des 
§ 1 Absatz 1 und 1a des Kreditwesen-
gesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. September 1998 
(BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 10. Mai 
2016 (BGBl. I S. 1142) geändert wor-
den ist, oder eines Versicherungsun-
ternehmens, das der Aufsicht nach § 1 
Absatz 1 Nummer 1 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. April 
2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt 
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 10. 
Mai 2016 (BGBl. I S. 1142) geändert 
worden ist, unterliegt, zuzurechnen 
sind. 
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(4) Zahlungsmittel, Geschäftsgutha-
ben, Geldforderungen und andere Forderun-
gen (Finanzmittel) gehören zum begünstigten 
Vermögen, soweit ihr gemeiner Wert nach 
Abzug des gemeinen Werts der Schulden 20 
Prozent des anzusetzenden gemeinen Werts 
des Betriebsvermögens des Betriebs oder der 
Gesellschaft nicht übersteigt oder sie zum 
Vermögen eines Kreditinstituts oder eines Fi-
nanzdienstleistungsinstituts im Sinne des § 1 
Absatz 1 und 1a des Kreditwesengesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. September 1998 (BGBl. I S. 2776), das zu-
letzt durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes 
vom 12. Juni 2015 (BGBl. I S. 926) geändert 
worden ist, oder eines Versicherungsunter-
nehmens, das der Aufsicht nach § 1 Absatz 1 
Nummer 1 des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Dezember 1992 (BGBl. 1993 I S. 2), das 
zuletzt durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes 
vom 12. Juni 2015 (BGBl. I S. 926) geändert 
worden ist, zuzurechnen sind. Der gemeine 
Wert der Finanzmittel ist um den positiven 
Saldo der eingelegten und der entnommenen 
Finanzmittel zu verringern, welche dem Be-
trieb im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer 
(§ 9) weniger als zwei Jahre zuzurechnen wa-
ren. 

entfällt 

(5) Der Wert der nach Anwendung des 
Absatzes 4 verbleibenden Schulden und sons-
tigen Abzüge ist anteilig im Verhältnis der 
Werte des begünstigten und des nicht begüns-
tigten Vermögens zueinander von dem Wert 
des begünstigten und des nicht begünstigten 
Vermögens abzuziehen (Nettowert des be-
günstigten und des nicht begünstigten Vermö-
gens). Maßgebend sind die gemeinen Werte, 
die nach § 11 Absatz 2 Satz 3 des Bewer-
tungsgesetzes anzusetzen sind. 

entfällt 

 (5) Beim Erwerb von Todes wegen 
entfällt die Zurechnung von Vermögensge-
genständen zum Verwaltungsvermögen im 
Sinne des Absatzes 4 Nummer 1 bis 5 rück-
wirkend zum Zeitpunkt der Entstehung 
der Steuer (§ 9), wenn der Erwerber inner-
halb von zwei Jahren ab dem Zeitpunkt 
der Entstehung der Steuer (§ 9) diese Ver-
mögensgegenstände in Vermögensgegen-
stände innerhalb des vom Erblasser erwor-
benen, begünstigungsfähigen Vermögens 

V
orabfassung - w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 



Drucksache 18/8911 – 24 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

im Sinne des Absatzes 1 investiert hat, die 
unmittelbar einer Tätigkeit im Sinne des 
§ 13 Absatz 1, § 15 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 oder § 18 Absatz 1 Nummer 1 und 2 
des Einkommensteuergesetzes dienen und 
kein Verwaltungsvermögen sind. Voraus-
setzung hierfür ist, dass die Investition auf-
grund eines im Zeitpunkt der Entstehung 
der Steuer (§ 9) vorgefassten Plans des 
Erblassers erfolgt und keine anderweitige 
Ersatzbeschaffung von Verwaltungsver-
mögen vorgenommen wird oder wurde. 
Beim Erwerb von Todes wegen entfällt die 
Zurechnung von Finanzmitteln zum Ver-
waltungsvermögen im Sinne des Absatzes 4 
Nummer 5 Satz 1 rückwirkend zum Zeit-
punkt der Entstehung der Steuer (§ 9), so-
weit der Erwerber diese Finanzmittel in-
nerhalb von zwei Jahren ab dem Zeitpunkt 
der Entstehung der Steuer (§ 9) verwendet, 
um bei aufgrund wiederkehrender saisona-
ler Schwankungen fehlenden Einnahmen 
die Vergütungen im Sinne des § 13a Ab-
satz 3 Satz 6 bis 10 zu zahlen. Satz 2 gilt 
entsprechend. Der Erwerber hat das Vor-
liegen der Voraussetzungen der Sätze 1 bis 
4 nachzuweisen. 

 (6) Der Nettowert des Verwaltungs-
vermögens ergibt sich durch Kürzung des 
gemeinen Werts des Verwaltungsvermö-
gens um den nach Anwendung der Ab-
sätze 3 und 4 verbleibenden anteiligen ge-
meinen Wert der Schulden. Die anteiligen 
Schulden nach Satz 1 bestimmen sich nach 
dem Verhältnis des gemeinen Werts des 
Verwaltungsvermögens zum gemeinen 
Wert des Betriebsvermögens des Betriebs 
oder der Gesellschaft zuzüglich der nach 
Anwendung der Absätze 3 und 4 verblei-
benden Schulden. 

(6) Der Nettowert des nicht begünstig-
ten Vermögens wird wie begünstigtes Vermö-
gen behandelt, soweit er 10 Prozent des Net-
towerts des begünstigten Vermögens nicht 
übersteigt. Dabei bleiben solche Teile des 
nicht begünstigten Vermögens unberücksich-
tigt, welche dem Betrieb im Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer (§ 9) weniger als zwei 
Jahre zuzurechnen waren (junges nicht be-
günstigtes Vermögen). 

(7) Der Nettowert des Verwaltungs-
vermögens wird vorbehaltlich des Satzes 2 
wie begünstigtes Vermögen behandelt, soweit 
er zehn Prozent des um den Nettowert des 
Verwaltungsvermögens gekürzten gemei-
nen Werts des Betriebsvermögens nicht 
übersteigt (unschädliches Verwaltungsver-
mögen). Verwaltungsvermögen, das dem 
Betrieb im Zeitpunkt der Entstehung der 
Steuer (§ 9) weniger als zwei Jahre zuzurech-
nen war (junges Verwaltungsvermögen), 
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und junge Finanzmittel im Sinne des Ab-
satzes 4 Nummer 5 Satz 2 sind kein un-
schädliches Verwaltungsvermögen. 

 (8) Eine Saldierung mit Schulden 
nach Absatz 6 findet für junge Finanzmit-
tel im Sinne des Absatzes 4 Nummer 5 
Satz 2 und junges Verwaltungsvermögen 
im Sinne des Absatzes 7 Satz 2 nicht statt. 
Eine Verrechnung von Schulden mit Ver-
waltungsvermögen ist bei wirtschaftlich 
nicht belastenden Schulden und darüber 
hinaus ausgeschlossen, soweit die Summe 
der Schulden den durchschnittlichen 
Schuldenstand der letzten drei Jahre vor 
dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer 
(§ 9) übersteigt; dies gilt nicht, soweit die 
Erhöhung des Schuldenstands durch die 
Betriebstätigkeit veranlasst ist. Als Netto-
wert des Verwaltungsvermögens ist min-
destens der gemeine Wert des jungen Ver-
waltungsvermögens und der jungen Fi-
nanzmittel anzusetzen. 

(7) Gehören zum begünstigungsfähi-
gen Vermögen im Sinne des Absatzes 1 Num-
mer 2 und 3 unmittelbar Beteiligungen an 
Personengesellschaften (Absatz 1 Nummer 2) 
oder Beteiligungen an entsprechenden Gesell-
schaften mit Sitz oder Geschäftsleitung im 
Ausland oder unmittelbar Anteile an Kapital-
gesellschaften, die die Mindestbeteiligung im 
Sinne des Absatzes 1 Nummer 3 erfüllen oder 
entsprechenden Anteilen an Kapitalgesell-
schaften mit Sitz oder Geschäftsleitung im 
Ausland, ist Absatz 3 auf die den jeweiligen 
Gesellschaften unmittelbar zuzurechnenden 
Wirtschaftsgüter und sonstigen aktiven An-
sätze auf der Ebene der jeweiligen Gesell-
schaft anzuwenden. In einer Verbundvermö-
gensaufstellung sind anstelle der Beteiligun-
gen an Personengesellschaften oder der An-
teile an Kapitalgesellschaften die anteiligen 
gemeinen Werte des begünstigten und nicht 
begünstigen Vermögens im Sinne des Absat-
zes 3 und der Schulden und sonstigen Abzüge 
(§ 103 des Bewertungsgesetzes) auszuweisen. 
Finanzmittel, junges nicht begünstigtes Ver-
mögen sowie der Saldo aus eingelegten und 
entnommenen Finanzmitteln sind gesondert 
aufzuführen. Die Sätze 1 bis 3 sind für Betei-
ligungen an Personengesellschaften oder An-

(9) Gehören zum begünstigungsfähi-
gen Vermögen im Sinne des Absatzes 1 Num-
mer 2 und 3 unmittelbar oder mittelbar Be-
teiligungen an Personengesellschaften oder 
Beteiligungen an entsprechenden Gesell-
schaften mit Sitz oder Geschäftsleitung im 
Ausland oder unmittelbar oder mittelbar An-
teile an Kapitalgesellschaften oder Anteile an 
entsprechenden Kapitalgesellschaften mit 
Sitz oder Geschäftsleitung im Ausland, sind 
bei der Anwendung der Absätze 2 bis 8 an-
stelle der Beteiligungen oder Anteile die ge-
meinen Werte der diesen Gesellschaften zu-
zurechnenden Vermögensgegenstände 
nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5 mit dem 
Anteil einzubeziehen, zu dem die unmittel-
bare oder mittelbare Beteiligung besteht. 
Die unmittelbar oder mittelbar gehaltenen 
Finanzmittel, die Vermögensgegenstände 
des Verwaltungsvermögens im Sinne des 
Absatzes 4 Nummer 1 bis 4 sowie die Schul-
den sind jeweils zusammenzufassen (Ver-
bundvermögensaufstellung); junge Fi-
nanzmittel und junges Verwaltungsvermö-
gen sind gesondert aufzuführen. Soweit sich 
in der Verbundvermögensaufstellung For-
derungen und Verbindlichkeiten zwischen 
den Gesellschaften untereinander oder im 
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teile an Kapitalgesellschaften auf allen weite-
ren Beteiligungsstufen anzuwenden. Die Ab-
sätze 4 bis 6 sind in der zusammengefassten 
Verbundvermögensaufstellung anzuwenden. 
Bei Anteilen an Kapitalgesellschaften im 
Sinne des Absatzes 1 Nummer 3 Satz 1, die 
nicht die Mindestbeteiligung, aber die Vo-
raussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 erfüllen, 
sind die Sätze 1 bis 5 entsprechend anzuwen-
den.  

Verhältnis zu dem übertragenen Betrieb o-
der der übertragenen Gesellschaft gegen-
überstehen, sind diese nicht anzusetzen. 
Absatz 4 Nummer 5 und Absatz 6 bis 8 sind 
auf die Werte in der Verbundvermögensauf-
stellung anzuwenden. Die Sätze 1 bis 4 sind 
auf Anteile im Sinne von Absatz 4 Num-
mer 2 sowie auf wirtschaftlich nicht belas-
tende Schulden nicht anzuwenden; diese 
Anteile sind als Verwaltungsvermögen an-
zusetzen. 

(8) Der Anteil des begünstigten Vermö-
gens am gemeinen Wert eines Betriebs im 
Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 bestimmt sich 
nach dem Verhältnis des Nettowerts des be-
günstigten Vermögens einschließlich des Ver-
mögens im Sinne des Absatzes 6 zum Netto-
wert des gesamten Betriebsvermögens. Der 
Nettowert des gesamten Betriebsvermögens 
ist die Summe der in Absatz 5 genannten Net-
towerte. Der Anteil des begünstigten Vermö-
gens am gemeinen Wert des Betriebs einer 
Kapitalgesellschaft im Sinne des Absatzes 1 
Nummer 3 bestimmt sich nach dem Verhältnis 
des Nettowerts des begünstigten Vermögens 
zum Nettowert des gesamten Betriebsvermö-
gens der Kapitalgesellschaft; Satz 2 gilt ent-
sprechend.  

entfällt 

(9) Das für die Bewertung der jeweili-
gen wirtschaftlichen Einheit örtlich zustän-
dige Finanzamt im Sinne des § 152 Num-
mer 1 bis 3 des Bewertungsgesetzes stellt den 
Wert des begünstigten Vermögens, des nicht 
begünstigten Vermögens, der Finanzmittel, 
des Saldos aus eingelegten und entnommenen 
Finanzmitteln, des jungen nicht begünstigten 
Vermögens und der Schulden sowie die sons-
tigen Abzüge gesondert fest, wenn und soweit 
diese Werte für die Erbschaftsteuer oder eine 
andere Feststellung im Sinne dieser Vor-
schrift von Bedeutung sind. Dies gilt entspre-
chend, wenn nur ein Anteil am Betriebsver-
mögen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 
übertragen wird. Die Entscheidung, ob die 
Werte von Bedeutung sind, trifft das für die 
Festsetzung der Erbschaftsteuer oder für die 
Feststellung nach § 151 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 des Bewertungsgesetzes zu-
ständige Finanzamt. Bei Anteilen an Kapital-
gesellschaften, die nach § 11 Absatz 1 des Be-
wertungsgesetzes zu bewerten sind, trifft die 

(10) Das für die Bewertung der wirt-
schaftlichen Einheit örtlich zuständige Fi-
nanzamt im Sinne des § 152 Nummer 1 bis 3 
des Bewertungsgesetzes stellt die Summen 
der gemeinen Werte der Finanzmittel im 
Sinne des Absatzes 4 Nummer 5 Satz 1, der 
jungen Finanzmittel im Sinne des Absat-
zes 4 Nummer 5 Satz 2, der Vermögensge-
genstände des Verwaltungsvermögens im 
Sinne des Absatzes 4 Nummer 1 bis 4, der 
Schulden und des jungen Verwaltungsver-
mögens im Sinne des Absatzes 7 Satz 2 ge-
sondert fest, wenn und soweit diese Werte für 
die Erbschaftsteuer oder eine andere Feststel-
lung im Sinne dieser Vorschrift von Bedeu-
tung sind. Dies gilt entsprechend, wenn nur 
ein Anteil am Betriebsvermögen im Sinne des 
Absatzes 1 Nummer 2 übertragen wird. Die 
Entscheidung, ob die Werte von Bedeutung 
sind, trifft das für die Festsetzung der Erb-
schaftsteuer oder für die Feststellung nach 
§ 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des 
Bewertungsgesetzes zuständige Finanzamt. 
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Feststellungen des Satzes 1 das örtlich zustän-
dige Finanzamt entsprechend § 152 Nummer 
3 des Bewertungsgesetzes. § 151 Absatz 3 
und die §§ 152 bis 156 des Bewertungsgeset-
zes sind auf die Sätze 1 bis 4 entsprechend an-
zuwenden.“ 

Bei Anteilen an Kapitalgesellschaften, die 
nach § 11 Absatz 1 des Bewertungsgesetzes 
zu bewerten sind, trifft die Feststellungen des 
Satzes 1 das örtlich zuständige Finanzamt 
entsprechend § 152 Nummer 3 des Bewer-
tungsgesetzes. § 151 Absatz 3 und die §§ 152 
bis 156 des Bewertungsgesetzes sind auf die 
Sätze 1 bis 4 entsprechend anzuwenden.“ 

5. Nach § 13b wird folgender § 13c eingefügt: 5. Nach § 13b wird folgender § 13c eingefügt: 

„§ 13c „§ 13c 

Verschonungsabschlag bei Großerwerben 
von begünstigtem Vermögen 

Verschonungsabschlag bei Großerwerben 
von begünstigtem Vermögen 

(1) Ist § 13a Absatz 1 für den Erwerb 
von begünstigtem Vermögen im Sinne des 
§ 13b Absatz 2 bis 8 wegen des Überschrei-
tens der Grenze des § 13a Absatz 9 nicht an-
zuwenden, verringert sich auf Antrag des Er-
werbers der Verschonungsabschlag nach 
§ 13a Absatz 1 oder Absatz 10 vorbehaltlich 
des Absatzes 2. Der Verschonungsabschlag 
verringert sich um jeweils einen Prozentpunkt 
für jede vollen 1,5 Millionen Euro, die der 
Wert des begünstigten Vermögens den Betrag 
von 26 Millionen Euro übersteigt. Liegen die 
Voraussetzungen des § 13a Absatz 9 Satz 5 
und 6 vor, tritt an die Stelle des Betrags von 
26 Millionen Euro der Betrag von 52 Millio-
nen Euro. 

(1) Überschreitet der Erwerb von be-
günstigtem Vermögen im Sinne des § 13b 
Absatz 2 die Grenze des § 13a Absatz 1 
Satz 1 von 26 Millionen Euro, verringert 
sich auf Antrag des Erwerbers der Verscho-
nungsabschlag nach § 13a Absatz 1 oder Ab-
satz 10 um jeweils einen Prozentpunkt für 
jede vollen 750 000 Euro, die der Wert des be-
günstigten Vermögens im Sinne des § 13b 
Absatz 2 den Betrag von 26 Millionen Euro 
übersteigt. Im Fall des § 13a Absatz 10 wird 
ab einem Erwerb von begünstigtem Ver-
mögen im Sinne des § 13b Absatz 2 in Höhe 
von 90 Millionen Euro ein Verschonungsab-
schlag nicht mehr gewährt. 

(2) Übersteigt der Wert des begünstig-
ten Vermögens im Sinne des § 13b Absatz 2 
bis 8 116 Millionen Euro, findet Absatz 1 
keine Anwendung. Auf Antrag wird ein Ver-
schonungsabschlag nach § 13a Absatz 1 in 
Höhe von 20 Prozent und unter den Voraus-
setzungen des § 13a Absatz 10 in Höhe von 35 
Prozent gewährt. Liegen die Voraussetzungen 
des § 13a Absatz 9 Satz 5 und 6 vor, tritt an 
die Stelle des Betrags von 116 Millionen Euro 
der Betrag von 142 Millionen Euro. 

entfällt 

(3) § 13a Absatz 3 bis 8 findet auf die 
Absätze 1 und 2 entsprechende Anwendung. 
Bei mehreren Erwerben begünstigten Vermö-
gens im Sinne des § 13b Absatz 2 bis 8 von 
derselben Person innerhalb von zehn Jahren 
werden für die Bestimmung des Verscho-
nungsabschlags für den letzten Erwerb nach 

(2) § 13a Absatz 3 bis 9 findet auf Ab-
satz 1 entsprechende Anwendung. Bei meh-
reren Erwerben begünstigten Vermögens im 
Sinne des § 13b Absatz 2 von derselben Per-
son innerhalb von zehn Jahren werden für die 
Bestimmung des Verschonungsabschlags für 
den letzten Erwerb nach Absatz 1 die früheren 
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Absatz 1 oder 2 die früheren Erwerbe nach ih-
rem früheren Wert dem letzten Erwerb hinzu-
gerechnet. Der nach Satz 2 ermittelte Ver-
schonungsabschlag für den letzten Erwerb 
findet auf die früheren Erwerbe Anwendung, 
wenn die Steuerbefreiung für den früheren Er-
werb nach § 13a Absatz 9 Satz 3 wegfällt o-
der dies bei dem jeweiligen Erwerb zu einem 
geringeren Verschonungsabschlag führt, es 
sei denn, für den früheren Erwerb wurde ein 
Antrag nach § 28a Absatz 1 gestellt. Die bis 
dahin für frühere Erwerbe gewährte Steuerbe-
freiung entfällt insoweit mit Wirkung für die 
Vergangenheit. § 13a Absatz 9 Satz 4 findet 
Anwendung. Die Anträge nach den Absät-
zen 1 und 2 sind unwiderruflich und schließen 
einen Antrag nach § 28a Absatz 1 für densel-
ben Erwerb aus. 

Erwerbe nach ihrem früheren Wert dem letz-
ten Erwerb hinzugerechnet. Der nach Satz 2 
ermittelte Verschonungsabschlag für den letz-
ten Erwerb findet auf die früheren Erwerbe 
Anwendung, wenn die Steuerbefreiung für 
den früheren Erwerb nach § 13a Absatz 1 
Satz 3 wegfällt oder dies bei dem jeweiligen 
Erwerb zu einem geringeren Verschonungs-
abschlag führt, es sei denn, für den früheren 
Erwerb wurde ein Antrag nach § 28a Absatz 1 
gestellt. Die bis dahin für frühere Erwerbe ge-
währte Steuerbefreiung entfällt insoweit mit 
Wirkung für die Vergangenheit. § 13a Ab-
satz 1 Satz 4 findet Anwendung. Der Antrag 
nach Absatz 1 ist unwiderruflich und 
schließt einen Antrag nach § 28a Absatz 1 für 
denselben Erwerb aus. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten in den 
Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 entspre-
chend.“ 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten in den 
Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 entspre-
chend.“ 

6. Der bisherige § 13c wird § 13d. 6. u n v e r ä n d e r t  

7. § 19a wird wie folgt geändert: 7. § 19a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 13b Abs. 4“ durch die Wörter „§ 13a 
Absatz 1 oder § 13c“ und die Angabe 
„§ 13b Abs. 1“ durch die Wörter „§ 13b 
Absatz 2 bis 8“ ersetzt. 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Angabe 
„§ 13b Abs. 4“ durch die Wörter „§ 13a 
Absatz 1 oder § 13c“ und die Angabe 
„§ 13b Abs. 1“ durch die Angabe „§ 13b 
Absatz 2“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 13a“ 
durch die Angabe „§ 13a oder § 13c“ er-
setzt. 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t  

aa) In Satz 2 wird die Angabe „§ 13a 
Absatz 8“ durch die Angabe „§ 13a 
Absatz 10“ ersetzt. 

 

bb) In Satz 4 werden die Wörter „§ 13a 
Abs. 6 Satz 4 bis 6“ durch die Wör-
ter „§ 13a Absatz 7 Satz 4 bis 6“ er-
setzt.  

 

 8. § 28 wird wie folgt geändert: 

 a) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 2 eingefügt: 

 „(2) Gehört zum Erwerb von To-
des wegen begünstigtes Vermögen im 
Sinne des § 13b Absatz 2, ist dem Er-
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werber die darauf entfallende Erb-
schaftsteuer auf Antrag bis zu zehn 
Jahren zinslos zu stunden. Die Stun-
dung endet, sobald der Erwerber, aus-
gehend vom Zeitpunkt der Entste-
hung der Steuer (§ 9), den Tatbestand 
nach § 13a Absatz 3 nicht einhält oder 
einen der Tatbestände nach § 13a Ab-
satz 6 erfüllt. Wurde ein Antrag nach 
§ 13a Absatz 10 oder nach § 28a Ab-
satz 1 gestellt, ist bei der Anwendung 
des Satzes 2 § 13a Absatz 10 entspre-
chend anzuwenden. Satz 1 ist nicht 
auf die Erbschaftsteuer anzuwenden, 
die der Erwerber zu entrichten hat, 
weil er den Tatbestand nach § 13a Ab-
satz 3 nicht eingehalten oder einen der 
Tatbestände nach § 13a Absatz 6 er-
füllt hat.“ 

 b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 
und wie folgt gefasst: 

 „(3) Die Absätze 1 und 2 gelten in 
den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 
entsprechend.“ 

8. In § 28 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 13c Abs. 3“ durch die Angabe „§ 13d Ab-
satz 3“ ersetzt. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 
und in diesem wird die Angabe „§ 13c 
Abs. 3“ durch die Angabe „§ 13d Ab-
satz 3“ ersetzt. 

9. Nach § 28 wird folgender § 28a eingefügt: 9. Nach § 28 wird folgender § 28a eingefügt: 

„§ 28a „§ 28a 

Verschonungsbedarfsprüfung Verschonungsbedarfsprüfung 

(1) Ist § 13a Absatz 1 für den Erwerb 
von begünstigtem Vermögen im Sinne des 
§ 13b Absatz 2 bis 8 wegen des Überschrei-
tens der Grenze des § 13a Absatz 9 nicht an-
zuwenden, ist die auf das begünstigte Vermö-
gen entfallende Steuer auf Antrag des Erwer-
bers zu erlassen, soweit er nachweist, dass er 
persönlich nicht in der Lage ist, die Steuer aus 
seinem verfügbarem Vermögen im Sinne des 
Absatzes 2 zu begleichen. Ein Erwerber kann 
den Erlass nicht in Anspruch nehmen, soweit 
er begünstigtes Vermögen im Sinne des § 13b 
Absatz 2 bis 8 auf Grund einer letztwilligen 
Verfügung des Erblassers oder einer rechtsge-
schäftlichen Verfügung des Erblassers oder 
Schenkers auf einen Dritten übertragen muss. 

(1) Überschreitet der Erwerb von be-
günstigtem Vermögen im Sinne des § 13b 
Absatz 2 die Grenze des § 13a Absatz 1 
Satz 1 von 26 Millionen Euro, ist die auf das 
begünstigte Vermögen entfallende Steuer auf 
Antrag des Erwerbers zu erlassen, soweit er 
nachweist, dass er persönlich nicht in der 
Lage ist, die Steuer aus seinem verfügbaren 
Vermögen im Sinne des Absatzes 2 zu beglei-
chen. Ein Erwerber kann den Erlass nicht in 
Anspruch nehmen, soweit er begünstigtes 
Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 auf 
Grund einer letztwilligen Verfügung des Erb-
lassers oder einer rechtsgeschäftlichen Verfü-
gung des Erblassers oder Schenkers auf einen 
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Satz 2 gilt entsprechend, wenn ein Erbe im 
Rahmen der Teilung des Nachlasses begüns-
tigtes Vermögen auf einen Miterben über-
trägt. Überträgt ein Erbe erworbenes begüns-
tigtes Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 
bis 8 im Rahmen der Teilung des Nachlasses 
auf einen Dritten und gibt der Dritte dabei die-
sem Erwerber nicht begünstigtes Vermögen 
hin, das er vom Erblasser erworben hat, er-
höht sich insoweit der Wert des begünstigten 
Vermögens des Dritten um den Wert des hin-
gegebenen Vermögens, höchstens jedoch um 
den Wert des übertragenen Vermögens. 

Dritten übertragen muss. Satz 2 gilt entspre-
chend, wenn ein Erbe im Rahmen der Teilung 
des Nachlasses begünstigtes Vermögen auf 
einen Miterben überträgt. Überträgt ein Erbe 
erworbenes begünstigtes Vermögen im Sinne 
des § 13b Absatz 2 im Rahmen der Teilung 
des Nachlasses auf einen Dritten und gibt der 
Dritte dabei diesem Erwerber nicht begünstig-
tes Vermögen hin, das er vom Erblasser er-
worben hat, erhöht sich insoweit der Wert des 
begünstigten Vermögens des Dritten um den 
Wert des hingegebenen Vermögens, höchs-
tens jedoch um den Wert des übertragenen 
Vermögens. 

(2) Zu dem verfügbaren Vermögen ge-
hören 50 Prozent der Summe der gemeinen 
Werte des  

(2) Zu dem verfügbaren Vermögen ge-
hören 50 Prozent der Summe der gemeinen 
Werte des  

1. mit der Erbschaft oder Schenkung zu-
gleich übergegangenen Vermögens, das 
nicht zum begünstigten Vermögen im 
Sinne des § 13b Absatz 2 bis 8 gehört, 
und 

1. mit der Erbschaft oder Schenkung zu-
gleich übergegangenen Vermögens, das 
nicht zum begünstigten Vermögen im 
Sinne des § 13b Absatz 2 gehört, und 

2. dem Erwerber im Zeitpunkt der Entste-
hung der Steuer (§ 9) gehörenden Ver-
mögens, das nicht zum begünstigten 
Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 
bis 8 gehört. 

2. dem Erwerber im Zeitpunkt der Entste-
hung der Steuer (§ 9) gehörenden Ver-
mögens, das nicht zum begünstigten 
Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 
gehören würde. 

(3) Die nach Anwendung des Absat-
zes 1 Satz 1 verbleibende Steuer kann ganz o-
der teilweise bis zu sechs Monate gestundet 
werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit 
eine erhebliche Härte für den Erwerber bedeu-
ten würde und der Anspruch nicht gefährdet 
erscheint. Eine erhebliche Härte liegt insbe-
sondere vor, wenn der Erwerber einen Kredit 
aufnehmen oder verfügbares Vermögen im 
Sinne des Absatzes 2 veräußern muss, um die 
Steuer entrichten zu können. Die §§ 234 
und 238 der Abgabenordnung sind anzuwen-
den. § 222 der Abgabenordnung und § 28 
bleiben unberührt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Erlass der Steuer nach Absatz 1 
Satz 1 steht unter der auflösenden Bedingung, 
dass 

(4) Der Erlass der Steuer nach Absatz 1 
Satz 1 steht unter der auflösenden Bedingung, 
dass 

1. die Summe der maßgebenden jährlichen 
Lohnsummen des Betriebs, bei Beteili-
gungen an einer Personengesellschaft o-
der Anteilen an einer Kapitalgesellschaft 
des Betriebs der jeweiligen Gesellschaft, 

1. die Summe der maßgebenden jährlichen 
Lohnsummen des Betriebs, bei Beteili-
gungen an einer Personengesellschaft o-
der Anteilen an einer Kapitalgesellschaft 
des Betriebs der jeweiligen Gesellschaft, 
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innerhalb von sieben Jahren nach dem 
Erwerb (Lohnsummenfrist) insgesamt 
die Mindestlohnsumme nach § 13a Ab-
satz 10 Nummer 3 bis 5 unterschreitet. 
§ 13a Absatz 3 Satz 5 bis 13 gilt entspre-
chend. Unterschreitet die Summe der 
maßgebenden jährlichen Lohnsummen 
die Mindestlohnsumme, vermindert sich 
der nach Absatz 1 Satz 1 zu gewährende 
Erlass der Steuer mit Wirkung für die 
Vergangenheit in demselben prozentua-
len Umfang, wie die Mindestlohnsumme 
unterschritten wird; 

innerhalb von sieben Jahren nach dem 
Erwerb (Lohnsummenfrist) insgesamt 
die Mindestlohnsumme nach § 13a Ab-
satz 10 Nummer 3 bis 5 unterschreitet. 
§ 13a Absatz 3 Satz 2 und 6 bis 13 gilt 
entsprechend. Unterschreitet die Summe 
der maßgebenden jährlichen Lohnsum-
men die Mindestlohnsumme, vermindert 
sich der nach Absatz 1 Satz 1 zu gewäh-
rende Erlass der Steuer mit Wirkung für 
die Vergangenheit in demselben prozen-
tualen Umfang, wie die Mindestlohn-
summe unterschritten wird; 

2. der Erwerber innerhalb von sieben Jah-
ren (Behaltensfrist) gegen die Behaltens-
bedingungen entsprechend § 13a Ab-
satz 6 Satz 1 verstößt. § 13a Absatz 6 
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Erwerber innerhalb von zehn Jahren 
nach dem Zeitpunkt der Entstehung der 
Steuer (§ 9) weiteres Vermögen durch 
Schenkung oder von Todes wegen er-
hält, das verfügbares Vermögen im 
Sinne des Absatzes 2 darstellt. Der Er-
werber kann erneut einen Antrag nach 
Absatz 1 stellen. Das verfügbare Vermö-
gen nach Absatz 2 ist um 50 Prozent des 
gemeinen Werts des weiteren erworbe-
nen Vermögens zu erhöhen. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Der Verwaltungsakt nach Absatz 1 Satz 1 
steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
(§ 120 Absatz 2 Nummer 3 der Abgabenord-
nung). Der Verwaltungsakt über den Erlass 
nach Absatz 1 Satz 1 ist bei Eintritt der auflö-
senden Bedingung nach Satz 1 mit Wirkung 
für die Vergangenheit ganz oder teilweise zu 
widerrufen; § 131 Absatz 4 der Abgabenord-
nung gilt entsprechend. 

Der Verwaltungsakt nach Absatz 1 Satz 1 
steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
(§ 120 Absatz 2 Nummer 3 der Abgabenord-
nung). Der Verwaltungsakt über den Erlass 
nach Absatz 1 Satz 1 ist bei Eintritt der auflö-
senden Bedingung nach Satz 1 mit Wirkung 
für die Vergangenheit ganz oder teilweise zu 
widerrufen; § 131 Absatz 4 der Abgabenord-
nung gilt entsprechend. 

(5) Der Erwerber ist verpflichtet, dem 
für die Erbschaftsteuer zuständigen Finanz-
amt innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
nach Ablauf der Lohnsummenfrist das Unter-
schreiten der Mindestlohnsumme (Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1) anzuzeigen. In den Fällen 
des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 ist der 
Erwerber verpflichtet, dem für die Erbschafts-
teuer zuständigen Finanzamt den entspre-
chenden Sachverhalt innerhalb einer Frist von 
einem Monat, nachdem der jeweilige Tatbe-
stand verwirklicht wurde, anzuzeigen. Die 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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Anzeige ist eine Steuererklärung im Sinne der 
Abgabenordnung. Sie ist schriftlich abzuge-
ben. Die Anzeige hat auch dann zu erfolgen, 
wenn der Vorgang nur teilweise zum Wider-
ruf des Verwaltungsaktes nach Absatz 4 führt. 

(6) Die Zahlungsverjährungsfrist für 
die nach Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 
verbleibende Steuer endet nicht vor dem Ab-
lauf des fünften Jahres, nachdem das für die 
Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt von 
dem Unterschreiten der Mindestlohnsumme 
(Absatz 4 Satz 1 Nummer 1) oder dem Ver-
wirklichen eines Sachverhalts nach Absatz 4 
Satz 1 Nummer 2 und 3 Kenntnis erlangt. 

(6) Die Zahlungsverjährungsfrist für 
die nach Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 
verbleibende Steuer endet nicht vor dem Ab-
lauf des fünften Jahres, nachdem das für die 
Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt von 
dem Unterschreiten der Mindestlohnsumme 
(Absatz 4 Satz 1 Nummer 1) oder dem Ver-
wirklichen eines Tatbestands nach Absatz 4 
Satz 1 Nummer 2 und 3 Kenntnis erlangt. 

(7) Wird kein Erlass der Steuer nach 
Absatz 1 Satz 1 gewährt, ist die Steuer, die auf 
das begünstigte Vermögen im Sinne des § 13b 
Absatz 2 bis 8 entfällt, auf Antrag bis zu zehn 
Jahren zu stunden. § 28 Absatz 1 Satz 2 ist an-
zuwenden. 

entfällt 

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten in den 
Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 entspre-
chend. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten in den 
Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 entspre-
chend. 

(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten nicht, 
wenn ein Antrag nach § 13c gestellt wurde.“ 

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht, 
wenn ein Antrag nach § 13c gestellt wurde.“ 

10. Dem § 37 wird folgender Absatz 10 angefügt: 10. Dem § 37 wird folgender Absatz 11 angefügt: 

„(10) Die §§ 10, 13a bis 13d, 19a, 28 und 
28a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes]) finden auf Erwerbe Anwendung, für die 
die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsge-
setzes] entsteht. § 13a Absatz 9 Satz 3 und 4 
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes]) findet auf frühere Erwerbe Anwendung, 
für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag 
der Verkündung des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] entsteht. § 13c Absatz 3 Satz 3 bis 5 
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes]) findet auf frühere Erwerbe Anwendung, 
für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag 
der Verkündung des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] entsteht.“ 

„(11) Die §§ 10, 13a bis 13d, 19a, 28 
und 28a in der Fassung des Artikels 1 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Da-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] finden auf Erwerbe Anwen-
dung, für die die Steuer nach dem 30. Juni 
2016 entsteht. § 13a Absatz 1 Satz 3 und 4 in 
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 
… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Datum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] findet auf frühere Erwerbe Anwendung, 
für die die Steuer nach dem 30. Juni 2016 ent-
steht. § 13c Absatz 2 Satz 3 bis 5 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Datum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
findet auf frühere Erwerbe Anwendung, für 
die die Steuer nach dem 30. Juni 2016 ent-
steht.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

 

Artikel 2 

 Änderung des Bewertungsgesetzes 

 Das Bewertungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 
(BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 2. November 2015 (BGBl. I 
S. 1834) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 

 1. Nach § 203 Absatz 2 Satz 2 wird folgender 
Satz eingefügt: 

 „Der Basiszinssatz beträgt mindestens 
3,5 Prozent und höchstens 5,5 Prozent.“ 

 2. Dem § 205 wird folgender Absatz 11 ange-
fügt: 

 „(11) § 203 Absatz 2 in der Fassung 
des Artikels 2 des Gesetzes vom …. 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Datum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist auf Bewertungsstichtage nach 
dem 31. Dezember 2015 anzuwenden.“ 

Artikel 2 Artikel 3 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1.  Juli 
2016 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Christian Frhr. von Stetten, Cansel Kiziltepe und Lisa 
Paus 

A. Allgemeiner Teil 

I. Überweisung 

Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/5923, 18/6279 in seiner 125. Sitzung am 
25. September 2015 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Recht und Ver-
braucherschutz, dem Haushaltsausschuss, dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie, dem Ausschuss für Ernäh-
rung und Landwirtschaft und dem Ausschuss für Tourismus zur Mitberatung überwiesen. Der Gesetzentwurf 
wurde darüber hinaus auch dem Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung zur gutachtlichen Stel-
lungnahme überwiesen. 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 

Die §§ 13a und 13b ErbStG bleiben in ihrer Grundstruktur erhalten, soweit aufgrund des Urteils des Bundesver-
fassungsgerichts vom 17. Dezember 2014 – 1 BvL 21/12 – kein Änderungsbedarf besteht. Um einen verfassungs-
gemäßen Zustand zu schaffen, werden die vom Bundesverfassungsgericht beanstandeten Regelungen angepasst.  

 

Der Gesetzentwurf setzt die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts wie folgt um: 

Das Bundesverfassungsgericht hat es für unverhältnismäßig gehalten, dass die Verschonung auch eintritt, obwohl 
das betriebliche Vermögen bis zu 50 Prozent aus Verwaltungsvermögen besteht. Dies macht es in Zukunft erfor-
derlich, Vermögen grundsätzlich zu besteuern, das für nicht verschonungswürdig gehalten wird. Da damit eine 
genaue Abgrenzung des für verschonungswürdig gehaltenen Vermögens erforderlich wird, sieht das Gesetz – in 
Abkehr von der Negativdefinition des Verwaltungsvermögenskatalogs mit seinen zahlreichen Ausnahmen und 
Rückausnahmen – eine Neudefinition des begünstigten Vermögens vor. Danach ist dasjenige Vermögen begüns-
tigt, das seinem Hauptzweck nach überwiegend einer originär land- und forstwirtschaftlichen, gewerblichen oder 
freiberuflichen Tätigkeit dient. Hierdurch wird das verschonungswürdige Vermögen zielgenau von dem nicht 
verschonungswürdigen Vermögen abgegrenzt. Missbräuchlichen Gestaltungen wie der sogenannten „Cash-
GmbH“ wird durch die Einführung des Hauptzwecks vollständig die Grundlage entzogen. Die nach dem Finanz-
mitteltest verbleibenden Schulden werden quotal dem begünstigten und dem nicht begünstigten Vermögen zuge-
ordnet. Da Betriebe zur Kapitalstärkung auch einen gewissen Umfang nicht begünstigten Vermögens benötigen, 
wird ein Teil des originär nicht begünstigten Vermögens (wertmäßig in Höhe von 10 Prozent des begünstigten 
Nettovermögens) wie begünstigtes Vermögen behandelt. Das begünstigte Nettovermögen wird bei mehrstufigen 
Gesellschaftsstrukturen konsolidiert ermittelt. Die Umgehungsmöglichkeiten mittels des Kaskadeneffekts werden 
damit beseitigt. 

Die Arbeitnehmerzahl, bei der Betriebe von der Einhaltung der Lohnsummenregelung ausgenommen sind, wird 
auf drei Arbeitnehmer abgesenkt, um die Ausnahme von der Lohnsummenregelung auf eine relativ kleine Gruppe 
von Betriebsübergängen zu beschränken. Bei Betrieben mit mehr als drei aber nicht mehr als 15 Beschäftigten 
wird dem besonderen Bedürfnis für eine Flexibilisierung der Lohnsummenregelung Rechnung getragen, weil hier 
schwer kalkulierbare Folgen bei Wechseln in der Beschäftigtenzahl im Hinblick auf das Einhalten der Mindest-
lohnsumme eintreten können. Dazu wird die Mindestlohnsumme bei Betrieben mit mehr als drei aber nicht mehr 
als zehn Beschäftigten bei einer Lohnsummenfrist von fünf Jahren auf 250 Prozent und bei einer Lohnsummen-
frist von sieben Jahren auf 500 Prozent abgesenkt. Bei Betrieben mit mehr als zehn aber nicht mehr als 15 Be-
schäftigten wird die einzuhaltende Mindestlohnsumme auf 300 Prozent beziehungsweise 565 Prozent abgesenkt. 
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Gestaltungen bei der Lohnsummenregelung durch Aufspaltung von Betrieben und Übertragung in mehreren 
Schritten wird durch Zusammenrechnung der Beschäftigtenzahl und der Lohnsummen entgegengewirkt. 

Bei dem Erwerb von großem begünstigtem Vermögen über 26 Millionen Euro (Prüfschwelle) wird eine Verscho-
nungsbedarfsprüfung eingeführt. Unterhalb der Schwelle verbleibt es bei der bisherigen Steuerbefreiung. Es sind 
die Lohnsummenregelung und die Behaltensfristen einzuhalten. Die Prüfschwelle erhöht sich auf 52 Millionen 
Euro, wenn bestimmte qualitative Merkmale in den Gesellschaftsverträgen oder Satzungen vorliegen. Oberhalb 
der Prüfschwelle wird auf Antrag des Steuerpflichtigen eine Verschonungsbedarfsprüfung durchgeführt: 

– Hat der Erwerber genügend übrige Mittel zur Verfügung, um die auf das begünstigte Vermögen entfallende 
Steuerlast zu tragen, scheidet eine Verschonung aus. 

– Soweit 50 Prozent des mitübertragenen und des bereits vorhandenen nicht begünstigten Nettovermögens 
nicht zur vollen Entrichtung der Steuer ausreicht, besteht ein Bedarf für eine Verschonung. Die Steuer wird 
in entsprechendem Umfang unter der Bedingung erlassen, dass der Erwerber die Lohnsummen- und die 
Behaltensregelungen einhält.  

Der Steuerpflichtige kann wahlweise unwiderruflich einen Antrag auf Gewährung eines Verschonungsabschlags 
stellen. In einem Korridor von 26 Millionen bis 116 Millionen Euro begünstigten Vermögens schmilzt der Ver-
schonungsabschlag um einen Prozentpunkt je 1,5 Millionen Euro, die der Erwerb des begünstigten Vermögens 
über der Grenze von 26 Millionen Euro liegt. Bei Vorliegen qualitativer Merkmale im Gesellschaftsvertrag oder 
in der Satzung schmilzt der Verschonungsabschlag in gleicher Weise in einem Korridor von 52 Millionen Euro 
bis 142 Millionen Euro ab. Ab 116 Millionen Euro beziehungsweise 142 Millionen Euro begünstigten Vermögens 
gilt ein einheitlicher Verschonungsabschlag von 20 Prozent bei der Regelverschonung und im Fall der Options-
verschonung von 35 Prozent. Im Rahmen der Einschätzungsprärogative wird typisierend davon ausgegangen, 
dass auch bei diesen Erwerben in verminderter Höhe eine unwiderlegliche Gefährdungsvermutung besteht.  

III. Anhörung 

Der Finanzausschuss hat in seiner 54. Sitzung am 12. Oktober 2015 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetz-
entwurf auf Drucksachen 18/5923, 18/6279 durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Insti-
tutionen hatten Gelegenheit zur Stellungnahme: 

1. BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 

2. Brandt, Jürgen, Präsident des Deutschen Finanzgerichtstags und Richter am Bundesfinanzhof 

3. Deutsche Steuer-Gewerkschaft, Thomas Eigenthaler 

4. Deutscher Gewerkschaftsbund 

5. Deutscher Industrie- und Handelskammertag 

6. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (DIW Berlin) 

7. Jarass, Prof. Dr. Lorenz, Hochschule RheinMain 

8. Kühl, Dr. Carsten, Minister a. D. 

9. Rödder, Prof. Dr. Thomas, Universität zu Köln 

10. Schnellecke, Prof. Rolf, Schnellecke Group AG & Co. KG 

11. Seer, Prof. Dr. Roman, Ruhr-Universität Bochum 

12. Stähle, Klaus, Rechtsanwalt Kanzlei Stähle 

13. Stiftung Familienunternehmen 

14. Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., Dr. Benedikt Rüchardt 

15. Warth & Klein Grant Thornton AG, Thomas R. Jorde 

16. Wieland, Prof. Dr. Joachim, Universität Speyer 
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Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 

IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf in seiner 104. Sitzung am 22. Juni 
2016 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 

Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 78. Sitzung am 22. Juni 2016 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 81. Sitzung am 22. Juni 2016 bera-
ten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung einer Stimme der Fraktion der SPD Annahme des 
Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 

Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf in seiner 59 Sitzung am 22. Juni 
2016 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 

Der Ausschuss für Tourismus hat den Gesetzentwurf in seiner 56. Sitzung am 22. Juni 2016 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich am 10. September 2015 mit dem Gesetz-
entwurf gutachtlich befasst und festgestellt, dass eine Nachhaltigkeitsprüfung nicht erforderlich sei. Eine Nach-
haltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfs sei gegeben. Der Bezug zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie ergebe 
sich hinsichtlich des Indikators 6 (Staatsverschuldung - Haushalt konsolidieren und Generationengerechtigkeit 
schaffen). Durch das Vorhaben würden die gesetzlichen Regelungen im Falle von Erbschaft und Schenkung neu 
gestaltet und an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts angepasst. Das Gesetz sichere das Steuerauf-
kommen des Gesamtstaates und leiste dadurch einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Die Darstellung der 
Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel.  

V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 

Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/5923, 18/6279 in seiner 53. Sitzung am 30. Sep-
tember 2015 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchfüh-
rung der Anhörung am 12. Oktober 2015 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 56. 
Sitzung am 14. Oktober 2015 sowie in seiner 58. Sitzung am 4. November 2015 fortgesetzt und in seiner 83. 
Sitzung am 22. Juni 2016 abgeschlossen. 

Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 
18/5923, 18/6279 in geänderter Fassung. 

 

Die Fraktion der CDU/CSU erinnerte daran, dass der Beratungsprozess zu diesem Gesetzgebungsverfahren sich 
länger als ein Jahr hingezogen habe. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts habe die Diskussion angeleitet. 
Der Gesetzgeber erfülle selbstverständlich die Vorgaben des höchsten deutschen Gerichtes. Das Bundesverfas-
sungsgericht habe zwar einzelne Änderungen am Erbschafts- und Schenkungssteuerecht angemahnt, habe aber 
dennoch grundsätzlich die Möglichkeit einer Verschonung von bis zu 100 Prozent des Vermögens eingeräumt, 
wenn kleinere und mittlere Unternehmen bestimmte Voraussetzungen erfüllen würden. Die Maxime im Gesetz-
gebungsprozess sei für die Fraktion der CDU/CSU gewesen, die einmalige Struktur der Familienunternehmen in 
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Deutschland, für die man im Ausland Anerkennung erfahre, zu erhalten. Der Schutz von Arbeitsplätzen und 
Standorten werde mit dem neuen Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht weiter gewährleistet sein. Nicht ein 
einziges Unternehmen bzw. nicht ein einziger Unternehmer sollte wegen der Erbschaftsteuer Deutschland ins 
erbschaftsteuerfreie Ausland verlassen müssen. 

Man habe sich mit dem Koalitionspartner auf den nun vorliegenden Kompromiss verständigt. Es seien gute Lö-
sungen für kleine und mittlere Unternehmen gefunden worden, gleichzeitig sei klar, dass Erben von großen Un-
ternehmen mit der vom Bundesverfassungsgericht angemahnten Bedürfnisprüfung ebenfalls ihr Unternehmen 
weiterführen könnten, auch wenn keine finanziellen Mittel vorhanden seien, um die Erbschaftsteuer zu bezahlen. 

Die Fraktion der SPD legte dar, dass im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten ein guter Gesetzesvorschlag 
gelungen sei. Der Rahmen der Möglichkeiten sei einerseits durch die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes 
und andererseits durch die Notwendigkeit zur Einigung mit dem Koalitionspartner beschränkt gewesen. Die Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerichtes seien teilweise unspezifisch, z. B. bei der Definition des Begriffs „Klein-
unternehmen“. Der Beratungsprozess mit CDU und CSU sei dazu nicht einfach gewesen, z. B. bei der Frage 
inwieweit Unternehmen Aufgrund der Pflicht zur Zahlung von Erbschaftsteuer in wirtschaftliche Schwierigkeiten 
geraten könnten. 

Es sei kein Geheimnis, dass die Fraktion der SPD überzeugt sei, dass es langfristig einer höheren Besteuerung 
von Erbschaften bedürfe, um die gesellschaftliche Stabilität aufrecht zu erhalten. Man könne in anderen Ländern 
beobachten, welche Folgen es habe, wenn die Vermögensverteilung in einer Volkswirtschaft immer ungleicher 
werde. Die Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen werde sich vor diesem Hintergrund in Zukunft anpas-
sen müssen. Politische Kompromisse würden aber darin liegen, dass man einen Schritt in die richtige Richtung 
unternehme, und das sei mit dem vorliegenden Gesetzentwurf gelungen. 

 

Die Fraktion DIE LINKE. betonte, laut OECD sei in keinem anderen Land das Vermögen so ungleich verteilt 
wie in Deutschland. Die Ungleichverteilung nehme zudem seit Jahren zu. Nach einer aktuellen Studie des DIW 
gehöre dem reichsten Prozent der Bevölkerung mittlerweile ein Drittel des gesamten Nettovermögens, während 
die ärmsten 50 Prozent lediglich über 2,5 Prozent verfügen würden. 

Eine progressive Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen könnte zumindest die Übertragung dieser Un-
gleichheit auf die folgenden Generationen verhindern. In der Bayerischen Verfassung stehe ausdrücklich: „Die 
Erbschaftsteuer dient auch dem Zweck, die Anhäufung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhin-
dern.“ 

Aber das Umverteilungspotenzial der Erbschaftsteuer bleibe in Deutschland ungenutzt. Mit der Erwerbshöhe 
steige der steuerbefreite Anteil und sinke die Steuerbelastung. So seien im Zeitraum 2011 bis 2014 95 Prozent der 
Erwerbe über 20 Mio. EUR steuerbefreit gewesen – deren effektive Steuerbelastung liege daher nur bei 1,7 Pro-
zent. Ursache seien die Steuerbefreiungen für Unternehmensvermögen. 

An der regressiven Wirkung der deutschen Erbschaftsteuer ändere der von der Koalition komplett überschriebene 
Gesetzentwurf grundsätzlich nichts. Bei den Steuerbefreiungen für Unternehmensvermögen erfolge in der Tat nur 
ein „minimalinvasiver Eingriff“, um es mit den Worten von Bundesfinanzminister Schäuble auszudrücken.  

Zwar bedürften Erwerbe von Unternehmensvermögen, die über 90 Mio. EUR liegen, künftig einer Bedürfnisprü-
fung, um in den Genuss eines Steuererlasses zu kommen. Wobei die 90-Mio.-EUR-Grenze auch nur dann gelte, 
wenn es sich nicht um ein Familienunternehmen handele. Für diese habe die Koalition einen großzügigen Bewer-
tungsabschlag von bis zu 30 Prozent vorgesehen. Der Bewertungsabschlag sei nach oben unbegrenzt und werde 
unabhängig von der steuerlichen Behandlung des verbleibenden Rests vorgenommen. Damit auch möglichst viele 
Erwerbe von Familienunternehmen in den Genuss dieses Steuerprivilegs kommen würden, habe die Koalition die 
im ursprünglichen Gesetzentwurf vorgesehenen Bedingungen dafür massiv aufgeweicht.  

Aber auch eine Bedürfnisprüfung sei gestaltbar, z. B. durch Aufteilung in Schenkungen ab frühestem Kindesalter 
und/oder die weitgehende Überführung von Privatvermögen in begünstigtes Unternehmensvermögen. Letzteres 
sei möglich, da die Koalition für das an sich schädliche Verwaltungsvermögen zahlreiche Ausnahmenregeln vor-
gesehen habe. Originär nicht begünstigte Finanzmittel würden weiterhin durch die vorrangige Verrechnung mit 
Schulden begünstigt. Den „Freibetrag“ für Finanzmittel habe die Koalition zwar von 20 Prozent auf 15 Prozent 
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des Unternehmenswertes herabgesenkt. Aber dafür werde für das Verwaltungsvermögen ein neuer 10-prozentiger 
Freibetrag eingeführt.  

Zudem steige mit der Höhe sowohl des erworbenen als auch des bereits vorhandenen Vermögens der Anteil des 
begünstigten Unternehmensvermögens – wie das bereits genannte Beispiel der 95-prozentigen Befreiung von Er-
werben über 20 Mio. EUR im Zeitraum 2011 bis 2014 zeige. Mit steigender Vermögenshöhe werde infolge des 
sich verringernden Anteils des Restvermögens ein Steuererlass in Folge einer Bedürfnisprüfung wahrscheinlicher. 
Und vom Restvermögen werde sowieso nur die Hälfte für die Bedürfnisprüfung berücksichtigt. Daher werde es 
auch in Zukunft erhebliche Steuerbefreiungen für Großerwerbe geben.  

Darüber hinaus hegte die Fraktion DIE LINKE. massive Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des von der Koa-
lition überschriebenen Gesetzentwurfes. 

Ein Beispiel hierzu: Die Anhebung der maximal zulässigen Beschäftigungszahl für die Ausnahme von der Lohn-
summenregelung von 3 Beschäftigten im ursprünglichen Gesetzentwurf auf nunmehr 5 Beschäftige habe zur 
Folge, dass in jedem Berechnungsfall über 70 Prozent der Betriebe ausgenommen würden. Das Bundesverfas-
sungsgericht habe in seinem Urteil vorgegeben, dass die Freistellung von der Lohnsummenpflicht „auf eine relativ 
kleine Gruppe von Betriebsübergängen“ zu begrenzen sei. Eine Gruppe von über 70 Prozent stelle keine relativ 
kleine Gruppe dar. Die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes werde nicht erfüllt. 

Darüber hinaus schaffe die nicht definierte Investitionsrücklage Gestaltungsmöglichkeiten. Die vielen Ausnah-
men in der vorgesehenen Regelung würden garantieren, dass viele Steuerberater damit ein gutes Geschäft machen 
würden. 

 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begründete ihre Ablehnung des vorliegenden Gesetzentwurfs und 
seiner Änderungen zunächst mit der Verfassungswidrigkeit der vorgelegten Regelung. Erstens würde Betriebs-
vermögen bei der Bewertung besser gestellt. Eine Begünstigung auf Ebene der Bewertung sei laut Bundesverfas-
sungsgericht unzulässig. Zweitens würde das so genannte Abschmelzmodell zu einer Begünstigung von Betriebs-
vermögen bis knapp unter 90 Mio. Euro führen, ohne dass eine Bedürfnisprüfung erfolge. Drittens stelle die vo-
raussetzungslose und zinslose Stundung der Erbschaftsteuer für den Zeitraum von zehn Jahren ebenfalls eine nicht 
begründbare Besserstellung von Betriebsvermögen dar. Dies sei bei der bestehenden Stundungsmöglichkeit an-
ders. Hinzu komme die Neufestlegung des Kapitalisierungsfaktors beim vereinfachten Ertragswertverfahren. Au-
ßerdem würden alle Vergünstigungen kumulativ wirken. Man sei der Überzeugung, dass aus diesen Gründen die 
vorgelegte Regelung verfassungswidrig sei. 

Ein weiterer Grund für die Ablehnung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei, dass durch den Weiterbe-
stand der Vergünstigungen für Erben großer Unternehmen eine Chance vertan worden sei, mehr Gerechtigkeit zu 
schaffen. Mit der vorgesehenen Regelung würden Erben hoher Vermögen auch in Zukunft proportional weniger 
Erbschaftsteuer zahlen als Erben aus der Mittelschicht. Hier wäre eine Korrektur notwendig gewesen. 

Schließlich sei die vorgelegte Regelung extrem komplex und gestaltungsanfällig. Dies mache sie nicht nur schwer 
verständlich, sondern dies sei auch ein weiterer Grund für ihre Verfassungswidrigkeit. Das Bundesverfassungs-
gericht habe dargelegt, dass eine hohe Gestaltungsanfälligkeit per se den Tatbestand der Verfassungswidrigkeit 
erfülle. 

 

 

Vom Ausschuss angenommener Änderungsantrag 

Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf sind aus der Zusammenstellung in der Be-
schlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderungen finden sich in diesem 
Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD brachten einen Änderungs-
antrag ein. 

Voten der Fraktionen: 
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Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen (Zu Artikel 1 (§§ 13a bis 13c, § 19a Absatz 2, § 28 Absatz 2 bis 4, § 
28a Absatz 1, 2, 4, 6, 7 bis 9 ErbStG), Artikel 2 neu (§ 203 Absatz 2 Satz 2 neu BewG und § 205 Absatz 11 neu 
BewG) und Artikel 3 (Inkrafttreten)) 

 

Zustimmung:  CDU/CSU, SPD 

Ablehnung:  DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

Enthaltung:  - 

 

Petitionen 

Der Petitionsausschuss hatte dem Finanzausschuss neun Bürgereingaben übermittelt. 

1. Mit der am 12. Oktober 2015 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 18(7)229) wird gefordert, dass 
anstelle der Belastung eines Erbens eines Betriebes mit Erbschaftsteuer ein Teil der Firmengewinne in Form 
einer Mitarbeiterbeteiligung den Mitarbeitern zugutekommen soll. 

2. Mit der am 26. November 2015 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 18(7)248) soll erreicht werden, 
dass für höhere Erbschaften, die in Unternehmen gebunden sind, die Zahlung der Erbschaftsteuer gestundet 
wird. 

3. Mit der am 16. Dezember 2015 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 18(7)260) wird gefordert, dass 
die Begleichung von Erbschaftsteuern auf Betriebsvermögen in Form einer stillen Beteiligung am Betrieb 
auf Antrag der Erben zulässig ist. 

4. Mit der am 17. Dezember 2015 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 18(7)263) wird die Abschaf-
fung der Erbschaftsteuer für Unternehmen gefordert.  

5. Mit der am 25. Februar 2016 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 18(7)277) wird die Abschaffung 
der Erbschaftsteuer gefordert. 

6. Mit der am 25. Februar 2016 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 18(7)278) wird gefordert, die 
Steuersätze bei der Erbschaftsteuer auf ein einheitliches Maß von 10% zu reduzieren. 

7. Mit der am 8. April 2016 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 18(7)295) macht der Petent Vor-
schläge zur Neuregelung der Erbschafts- und Schenkungsbesteuerung. 

8. Mit der am 12. April 2016 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 18(7)297) wird gefordert, im Zuge 
der Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes auch die Bewertungsverfahren nach dem 
Bewertungsgesetz so anzupassen, dass Erben von Grundvermögen nicht zur Veräußerung des Grundbesitzes 
gezwungen werden. 

9. Mit der am 27. Mai 2016 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 18(7)317) wird die erbschafts- und 
schenkungssteuerrechtliche Ungleichbehandlung von Privatvermögen und betrieblichen Vermögen beklagt. 

 

Nach § 109 der Geschäftsordnung hat der Petitionsausschuss den federführenden Finanzausschuss zur Stellung-
nahme zu den Anliegen aufgefordert. Der Finanzausschuss hat die Petitionen in seine Beratungen einbezogen. Zu 
Verlauf und Gegenstand der Ausschussberatungen wird auf den vorstehenden Bericht verwiesen. 
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B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 1 (Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz) 

Zu Nummer 3 (§ 13a) 

Allgemein 

Statische Verweise auf andere Gesetze wurden auf den neuesten Stand gebracht und Verweise aufgrund des ge-
änderten § 13b angepasst. 

Zu Absatz 1 

Das in § 13b ErbStG näher umschriebene begünstigte Vermögen wird vermindert um einen Verschonungsab-
schlag von 85 Prozent. Das bedeutet, dass 15 Prozent des begünstigten Vermögens bei der Regelverschonung 
besteuert werden. Die im Regierungsentwurf bisher in Absatz 9 geregelte Prüfschwelle von 26 Millionen Euro, 
wird inhaltlich unverändert in den Absatz 1 einbezogen.  

Die im Regierungsentwurf vorgesehene erhöhte Prüfschwelle von 52 Millionen Euro entfällt, weil bestehende 
Verfügungsbeschränkungen in Gesellschaftsverträgen oder Satzungen in Form einer besonderen Steuerbefreiung 
berücksichtigt werden sollen (vgl. Begründung zu Absatz 9). 

Zu Absatz 2 

[wie Regierungsentwurf] 

Zu Absatz 3 

Nach § 13a Absatz 3 Satz 3 Nummer 2 erfolgt abweichend vom Regierungsentwurf die Freistellung von der Ein-
haltung der Mindestlohnsumme bei Betrieben mit nicht mehr als fünf statt drei Beschäftigten. Dabei wird berück-
sichtigt, dass bei bis zu fünf Beschäftigten das Bedürfnis einer Freistellung von der Lohnsummenregelung beson-
ders groß ist. Bereits der nur schwer kalkulierbare Wegfall eines Beschäftigten führt bei gleichen Lohnverhältnis-
sen zum Wegfall eines Fünftels der Lohnsumme und macht die Einhaltung der Mindestlohnsumme nahezu un-
möglich. Außerdem hat wegen der geringen Bezugsgröße ein Unterschreiten der Mindestlohnsumme wesentlich 
größere steuerrechtliche Auswirkung als bei Betrieben mit einer größeren Zahl von Beschäftigten. Je geringer die 
Anzahl der Beschäftigten ist, desto mehr gerät auch die Tätigkeit des Unternehmers selbst in den Vordergrund, 
die dann durch eine Nachbesteuerung wegen Nichteinhaltung der Lohnsummenregel neben den verbleibenden 
Arbeitsplätzen gefährdet werden könnte. 

Wie der Regierungsentwurf selbst annimmt, wird ein Großteil der kleineren Betriebe nicht übertragen, die in der 
Statistik des Statistischen Bundesamts, die auch der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zugrunde liegt, 
aufgeführt werden. Dieser Anteil liegt nach Einschätzung des Gesetzgebers wesentlich höher als vom Regierungs-
entwurf angenommen, sodass sich die Freistellung von Betrieben mit bis zu fünf Beschäftigten von dem Erfor-
dernis der Einhaltung der Mindestlohnsumme auf eine relativ geringe Anzahl an Betriebsübergängen beschränkt. 
 
Die Änderung in § 13a Absatz 3 Satz 4 Nummer 1 ist eine Folgeänderung, die sich aus der Änderung des § 13a 
Absatz 3 Satz 3 Nummer 2  ergibt. 
 
Aus Gründen einer besseren Übersicht wird Satz 7 redaktionell neu gefasst. Dabei entsprechen die Nummern 1 
bis 4 inhaltlich der bisherigen Regelung. Nummer 5 ergänzt die Lohnsummenregelung um eine Ausnahme für 
Saisonarbeiter. Sie bleiben wie nach bisherigem Recht sowohl bei der Anzahl der Beschäftigten eines Betriebs 
sowie bei der Ermittlung der Lohnsummen unberücksichtigt.  

Zu Absatz 4 

[wie Regierungsentwurf] 

Zu den Absätzen 5 und 6 

[redaktionelle Änderungen] 
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Zu Absatz 7 

[wie Regierungsentwurf] 

Zu Absatz 8 

[redaktionelle Änderungen] 

Zu Absatz 9 

Die bisher im Regierungsentwurf in Absatz 9 Satz 1 bis 4 geregelte Prüfschwelle von 26 Millionen Euro wird in 
den Absatz 1 integriert (vgl. Begründung zu Absatz 1).  

Die bisher im Regierungsentwurf vorgesehene erhöhte Prüfschwelle von 52 Millionen Euro wird durch eine be-
sondere Steuerbefreiung ersetzt, wenn gesellschaftsvertragliche oder satzungsmäßige Ausschüttungs- und Ent-
nahmerestriktionen, Verfügungsbeschränkungen und Abfindungsregelungen bestehen. Solche Verfügungsbe-
schränkungen können sich nach § 9 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes als in der Person des Steuerpflichtigen oder 
eines Rechtsvorgängers begründete persönliche Verhältnisse nicht auf den gemeinen Wert auswirken. Sie sollen 
im Rahmen einer besonderen Steuerbefreiung auf der Ebene der Steuerfestsetzung berücksichtigt werden. 

Die Unternehmensführung bei familiengeführten Unternehmen ist typischerweise auf die langfristige Sicherung 
und Fortführung des Unternehmens ausgerichtet. Dies schließt häufig einen freien Handel der Gesellschaftsanteile 
aus. Vor allem bei großen familiengeführten Unternehmen sind gesellschaftsvertragliche Entnahme-, Verfügungs- 
und Abfindungsbeschränkungen vorzufinden. Durch die gesellschaftsvertraglichen Beschränkungen erhöht sich 
das Verschonungsbedürfnis der Erwerber begünstigungsfähigen Vermögens, dem durch eine besondere Steuer-
befreiung Rechnung getragen wird. Die langfristig bestehenden gesellschaftsvertraglichen Beschränkungen füh-
ren dazu, dass der objektive gemeine Wert der erworbenen Gesellschaftsanteile aus subjektiver Sicht des Erwer-
bers wirtschaftlich nicht verfügbar ist. Die Steuerbefreiung soll bei kumulativem Vorliegen von Entnahme-, Ab-
findungs- und Verfügungsbeschränkungen dem erhöhten Bedürfnis für eine Verschonung unbürokratisch nach-
kommen. Dabei müssen kumulativ folgende Beschränkungen vorliegen: 

– Die Entnahme oder Ausschüttung des Gewinns ist begrenzt. 

– Verfügungen über die Beteiligung an einer Personengesellschaft oder den Anteil an einer Kapitalgesellschaft 
sind nur zugunsten von Mitgesellschaftern, von Angehörigen im Sinne des § 15 der Abgabenordnung oder 
von einer Familienstiftung zulässig. 

– Für den Fall des Ausscheidens aus der Gesellschaft ist eine Abfindung vorgesehen, die unter dem gemeinen 
Wert der Beteiligung an der Personengesellschaft oder des Anteils an der Kapitalgesellschaft liegt. 

Die Höhe des Abschlags entspricht der im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung tatsächlich bestimmten pro-
zentualen Minderung der Abfindung gegenüber dem gemeinen Wert und darf 30 Prozent nicht übersteigen. Im 
Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Wirksamkeit der Höhe einer Abfindung unter dem 
gemeinen Wert ist der Abschlag auf höchstens 30 Prozent des gemeinen Werts zu begrenzen. Der Erwerber trägt 
die objektive Feststellungslast hinsichtlich des Umfangs, in dem die gesellschaftsvertraglich oder satzungsmäßig 
festgelegte Abfindung den gemeinen Wert der Beteiligung oder des Anteils unterschreitet. 

Nur wenn solche gesellschaftsvertraglichen oder satzungsmäßigen Beschränkungen über einen längeren Zeitraum 
bestehen, ist ein Bedürfnis für eine Steuerbefreiung anzuerkennen. Um Gestaltungen zu vermeiden, müssen auch 
im Fall einer Steuerbefreiung die gesellschaftsvertraglichen oder satzungsmäßigen Beschränkungen den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechen und sowohl einige Zeit vor als auch nach der Übertragung ununterbrochen vor-
liegen. Hierfür wird ein Zeitraum von zwei Jahren vor und 20 Jahren nach dem Zeitpunkt der Steuerentstehung 
(§ 9 ErbStG) als ausreichend angesehen. Nur so kann sichergestellt werden, dass der objektive gemeine Wert des 
begünstigten Vermögens tatsächlich nicht vom Erwerber wirtschaftlich verwirklicht werden kann. 

Die Steuerbefreiung ist stets vor der Anwendung des zur Wahl stehenden Verschonungsregimes nach § 13a Ab-
satz 1 oder Absatz 10, § 13c und § 28a in Ansatz zu bringen. 

Zu Absatz 10 

[redaktionelle Änderungen] 
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Zu Absatz 11 

[wie Regierungsentwurf] 

Zu Nummer 4 (§ 13b) 

Allgemein 

Nach § 13b Absatz 3 des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (ErbStG-E; BR-Drs. 353/15) gehören 
zum begünstigten Vermögen alle Teile des begünstigungsfähigen Vermögens eines Betriebs, die im Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer jeweils überwiegend einer Tätigkeit im Sinne des § 13 Absatz 1 i. V. m. Absatz 2 Num-
mer 1, § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 i. V. m. Absatz 2 oder § 18 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Einkommen-
steuergesetzes (EStG) nach ihrem Hauptzweck dienen. Nicht dem Hauptzweck dienen diejenigen Teile des be-
günstigungsfähigen Vermögens, die aus dem Betriebsvermögen herausgelöst werden können, ohne die eigentliche 
betriebliche Tätigkeit zu beeinträchtigen. Der Hauptzweckansatz lehnt sich an das betriebswirtschaftliche Bewer-
tungskonzept im Sinne des § 200 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes an, wonach betriebsnotwendiges und nicht 
betriebsnotwendiges Vermögen bereits auf Ebene der Bewertung abzugrenzen sind.  

Die Länder haben sich im Bundesrat mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Abgrenzung des begünstigten vom 
nicht begünstigten Vermögen wie im geltenden Recht über einen Verwaltungsvermögenskatalog vorzunehmen 
(vgl. Nummer 5 der BR-Drs. 353/15 [Beschluss]). Dem Anliegen der Länder soll entsprochen werden. Die Ab-
grenzung des begünstigten vom nicht begünstigten Vermögen soll weiterhin anhand eines Verwaltungsvermö-
genskatalogs wie im geltenden Recht vorgenommen werden. Das Verwaltungsvermögenskonzept ist als solches 
vom Bundesverfassungsgericht nicht beanstandet worden. Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen gegen eine 
Abgrenzung anhand eines enumerativen Verwaltungsvermögenskatalog daher nicht. Dem Gesetzentwurf werden 
deshalb im weiteren Verfahren der Vorschlag des Bundesrats (Nummer 5 der BR-Drs. 353/15 [Beschluss]) und 
folgende Erwägungen zu Grunde gelegt: 

1. Die verfassungsrechtlich beanstandete Verwaltungsvermögensquote von 50 Prozent bei der Regelverscho-
nung (sog. Alles-oder-Nichts-Prinzip) wird ersatzlos gestrichen. Nunmehr wird der nach anteiligem Abzug 
von Schulden und pauschalem Abzug von unschädlichem Verwaltungsvermögen verbleibende Nettowert 
des Verwaltungsvermögens (Nettoverwaltungsvermögen) besteuert. Bei der Zuordnung von Schulden wer-
den allerdings – weitgehender als im Entwurf der Bundesregierung – Missbrauchsgestaltungen z. B. über 
kurzfristige Einlagen jungen Verwaltungsvermögens und nicht betrieblich bedingte Schuldenaufnahmen ein-
gedämmt. 

2. Vermögensgegenstände, die ausschließlich und dauerhaft der Erfüllung von Schulden aus Altersversor-
gungsverpflichtungen dienen (insbesondere CTA-Strukturen), werden aus dem Verwaltungsvermögenska-
talog vorab ausgenommen. 

3. Das begünstigte Vermögen wird in mehrstufigen Gesellschaftsstrukturen über eine konsolidierte Verbund-
betrachtung ermittelt. Damit sind die vom Bundesverfassungsgericht gerügten Gestaltungen durch sog. Kas-
kadeneffekte zukünftig ausgeschlossen. Im Vergleich zum Entwurf der Bundesregierung werden wirtschaft-
lich nicht belastende Schulden von der Konsolidierung und der Verrechnung mit Verwaltungsvermögen aus-
genommen. 

4. Die mit Artikel 30 des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes (AmtshilfeRLUmsG) vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1809) eingeführte Regelung zu „Cash-Gesellschaften“ wird in die angepasste Struktur aufge-
nommen. 

5. Der Katalog des Verwaltungsvermögens wird in einigen Bereichen aktualisiert und eine weitere Rückaus-
nahme bei der Überlassung von Grundstücken an Dritte aufgenommen. 

6. Für im Besteuerungszeitpunkt vorliegendes Verwaltungsvermögen wird eine Investitionsklausel eingeführt. 

7. Wie im Entwurf der Bundesregierung wird zur Kapitalstärkung ein Teil des originär nicht begünstigten Ver-
mögens (wertmäßig in Höhe von 10 Prozent des begünstigten Nettovermögens) wie begünstigtes Vermögen 
behandelt. Die Regelung wird dem Verwaltungsvermögenskonzept angepasst. 

Statische Verweise auf andere Gesetze werden auf den aktuellen Stand gebracht. 

V
orabfassung - w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 43 – Drucksache 18/8911 
 
 
Im Einzelnen 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 entspricht der bisherigen Rechtslage. Verweise auf andere Gesetze wurden konkretisiert. 

Neben inländischem Betriebsvermögen ist auch entsprechendes Betriebsvermögen begünstigungsfähig, das einer 
Betriebstätte in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen Wirtschafts-
raums dient. Nicht begünstigungsfähig ist der Erwerb ausländischen Betriebsvermögens in Drittstaaten. Hierzu 
gehört auch das Betriebsvermögen von Gewerbebetrieben, deren wirtschaftliche Einheit sich ausschließlich auf 
Drittstaaten erstreckt und das Vermögen einer in einem Drittstaat belegenen Betriebstätte eines inländischen Ge-
werbebetriebs, eines Betriebs in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäi-
schen Wirtschaftsraums. Begünstigungsfähig ist dagegen ausländisches Betriebsvermögen in Drittstaaten, wenn 
es als Beteiligung an einer Personengesellschaft oder Anteile an einer Kapitalgesellschaft Teil einer wirtschaftli-
chen Einheit des Betriebsvermögens im Inland oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
Staat des Europäischen Wirtschaftsraums ist. 

Zu Absatz 2 

Den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts folgend wird die typisierende Verwaltungsvermögensgrenze von 
50 Prozent in Satz 1 des § 13b Absatz 2 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes bisheriger Fassung 
(ErbStG) aufgehoben. Damit wird zugleich die Möglichkeit sog. Kaskadengestaltungen beseitigt, die bisher eine 
mehrfache Ausnutzung der Wertgrenze von 50 Prozent möglich machte. Stattdessen wird zur Bestimmung des 
Anteils des nicht begünstigten Vermögens auf den um das unschädliche Verwaltungsvermögen (§ 13b Absatz 7) 
gekürzten Nettowert des Verwaltungsvermögens abgestellt. Schulden werden wie im bisherigen Recht im Rah-
men des Finanzmitteltests (§ 13b Absatz 4 Nummer 5) in vollem Umfang saldiert und darüber hinaus quotal be-
rücksichtigt (§ 13b Absatz 6). Die Form der Schuldenberücksichtigung entspricht grundsätzlich der des Regie-
rungsentwurfs. 

Satz 2 nimmt solches begünstigungsfähiges Vermögen von der Verschonung aus, das nahezu ausschließlich aus 
Verwaltungsvermögen besteht. Besteht betriebliches Vermögen oder das Vermögen einer Gesellschaft zu min-
destens 90 Prozent aus Verwaltungsvermögen ist davon auszugehen, dass das gesamte betriebliche Vermögen 
nicht schutzwürdig ist. Mit der Ausnahme solcher Gesellschaften von der Verschonung werden Gestaltungsmög-
lichkeiten ausgeräumt, die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2014 – 1 BvL 
21/12 verfassungswidrig sein können. 

Wären Gesellschaften mit einem ganz überwiegenden Teil an Verwaltungsvermögen begünstigt, könnten mittels 
einer geringfügigen land- und forstwirtschaftlichen, originär gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit, große 
Werte an Verwaltungsvermögen übertragen werden, für die gegebenenfalls eine Teilverschonung wie bei den 
Finanzmitteln in Höhe von 15 Prozent des gemeinen Werts des Betriebs beansprucht werden kann. Um diese 
Gestaltungsmöglichkeit auszuschließen wird dem Grunde nach begünstigungsfähiges Vermögen, das zu mindes-
tens 90 Prozent aus Verwaltungsvermögen besteht wieder aus der Verschonung ausgenommen.  

Hierbei wird der Wert des Verwaltungsvermögens zugrunde gelegt, welcher sich vor der Anwendung des Absat-
zes 3 Satz 1 ergibt, soweit das Verwaltungsvermögen  nicht ausschließlich und dauerhaft der Erfüllung von Schul-
den aus Altersversorgungsverpflichtungen dient und dem Zugriff aller übrigen nicht aus den Altersversorgungs-
verpflichtungen unmittelbar berechtigten Gläubiger entzogen ist. Dabei sind nur solche Altersvorsorgeverpflich-
tungen ausgenommen, die durch Treuhandverhältnisse abgesichert sind. Des Weiteren ist das Verwaltungsver-
mögen vor der Verrechnung der Finanzmittel mit den Schulden und der Kürzung um den Freibetrag nach Absatz 4 
Nummer 5, vor der quotalen Schuldenverrechnung mit dem Verwaltungsvermögen nach Absatz 6 und vor dem 
Ansatz von unschädlichem Verwaltungsvermögen von zehn Prozent nach Absatz 7 zugrunde zu legen. 

Zu Absatz 3 

Die Regelung in Absatz 3 berücksichtigt Altersversorgungsverpflichtungen und zur Erfüllung dieser angeschaffte 
Vermögensgegenstände entsprechend ihres vorgegebenen Verwendungszwecks und nimmt insbesondere die Ver-
mögensgegenstände aus dem Verwaltungsvermögenskatalog aus. Nach Absatz 3 Satz 1 gehören Teile des be-
günstigungsfähigen Vermögens, die ausschließlich und dauerhaft der Erfüllung von Schulden aus Altersversor-

V
orabfassung - w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 



Drucksache 18/8911 – 44 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 
gungsverpflichtungen dienen und dem Zugriff aller übrigen nicht aus den Altersversorgungsverpflichtungen un-
mittelbar berechtigten Gläubiger entzogen sind, nicht zum Verwaltungsvermögen im Sinne des Absatzes 4 Num-
mer 1 bis 5. Die Regelung lehnt sich an § 246 Absatz 2 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs an. Damit sollen insbe-
sondere CTA-Strukturen (Contractual Trust Arrangement) von der Besteuerung ausgenommen werden. Bei den 
CTA-Strukturen handelt es sich um ein Modell der betrieblichen Altersvorsorge, bei dem das Unternehmen die 
Pensionszahlungen und Pensionsforderungen aus der eigenen Bilanz wirtschaftlich ausgliedern, indem es diese 
auf eine Treuhandgesellschaft überträgt. Das für die Altersversorgungsverpflichtungen vorgesehene Vermögen 
ist dem Zugriff des Erwerbers und anderer Gläubiger entzogen. Es ist daher gerechtfertigt dieses Vermögen aus 
der Besteuerung vollständig auszunehmen. Die für die Altersversorgungsverpflichtungen vorgesehenen Vermö-
gensgegenstände sind hierzu, wie es auch in einer Handelsbilanz geschieht, mit den Schulden aus Altersversor-
gungsverpflichtungen zu verrechnen. Um eine doppelte Berücksichtigung der für die Altersversorgung vorgehal-
tenen Finanzmittel und der verrechneten Schulden auszuschließen, bleiben diese beim Finanzmitteltest und bei 
der quotalen Schuldenverrechnung unberücksichtigt. Besteht ein Überhang an Schulden aus Altersversorgungs-
verpflichtungen werden diese beim Finanzmitteltest und der quotalen Schuldenverrechnung berücksichtigt. 

Zu Absatz 4 

Im Unterschied zum Regierungsentwurf erfolgt die Abgrenzung des begünstigten vom nicht begünstigten Ver-
mögen wie im bisherigen Recht anhand eines Verwaltungsvermögenskatalogs. Der geltende Katalog des Verwal-
tungsvermögens wird mit folgender Maßgabe fortgeführt: 

– Nummer 1 der bisherigen Gesetzesfassung wird weitgehend übernommen, insbesondere bleibt die Rückaus-
nahme für an Dritte überlassene Grundstücke, Grundstücksteile, grundstücksgleiche Rechte und Bauten be-
stehen, wenn der Hauptzweck des überlassenden Betriebs in der Vermietung von Wohnungen besteht, dessen 
Erfüllung einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erfordert. Liegt ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor, 
geht die Vermietung von Wohnungen über eine reine Vermögenverwaltung hinaus. In diesen Fällen ist davon 
auszugehen, dass damit eine originär gewerbliche Tätigkeit ausgeübt wird. Durch die Ausnahme großer 
Wohnungsvermietungsunternehmen von der Besteuerung mit Erbschaft- und Schenkungsteuer soll eine Ver-
äußerung dieser Unternehmen zur Zahlung der Erbschaft- und Schenkungsteuer vermieden werden. Eine 
Veräußerung großer Bestände von Wohnungen könnte den angespannten Wohnungsmarkt weiter negativ 
beeinflussen und zu Mietsteigerungen bei den veräußerten Wohnungen führen. Der Erhalt von bezahlbarem 
Wohnraum rechtfertigt als besonderer Gemeinwohlgrund eine Rückausnahme für Wohnungsvermietungs-
unternehmen, deren Hauptzweck in der Vermietung von Wohnungen besteht und dessen Erfüllung einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erfordert. 

An wenigen Stellen (Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb und Buchstabe c) wird Absatz 4 Num-
mer 1 im Vergleich zum derzeitigen Recht redaktionell geändert und der nunmehr erfolgenden Besteuerung 
des Verwaltungsvermögens angepasst. In Buchstabe e wird eine neue Rückausnahme für die Überlassung 
von Grundstücken, Grundstücksteilen, grundstücksgleichen Rechten und Bauten an Dritten eingeführt. Sind 
diese Grundstücke zu dem Zweck überlassen worden, damit eigene Erzeugnisse des erworbenen Betriebs 
dort abgesetzt werden, stellt die Überlassung keine typische Vermögensverwaltung dar. Ein Beispiel hierfür 
sind Brauereigaststätten, die an Dritte bei gleichzeitigem Abschluss eines Bierlieferungsvertrags verpachtet 
werden und in denen vorrangig das von der Brauerei hergestellte Bier ausgeschenkt wird. Viele Brauereien 
setzen einen großen Teil ihrer Produkte über die verpachteten Gaststätten ab. Die Erzielung der Pachtein-
nahmen steht somit nicht im Vordergrund des Vertragswerks. Die Verpachtung ist Bestandteil der insgesamt 
originär gewerblichen Tätigkeit der Brauerei. Das Gleiche gilt für die Verpachtung von Tankstellen durch 
Mineralölunternehmen. In den genannten Fällen ist es sachgerecht, den Dritten zur Nutzung überlassene 
Grundstücke, Grundstücksteile, grundstücksgleiche Rechte und Bauten nicht dem Verwaltungsvermögen 
zuzuordnen. 

– Nummer 2 entspricht der derzeitigen Gesetzeslage in § 13b Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 ErbStG. Es werden 
lediglich die Verweise auf andere Gesetze aktualisiert. 

– § 13b Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 ErbStG der bisherigen Gesetzesfassung wird gestrichen, da die bisher hier-
von erfassten Beteiligungen in die konsolidierte Nettobetrachtung nach Absatz 9 einbezogen werden. 
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– Die Rückausnahme in § 13b Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 ErbStG der derzeitigen Gesetzesfassung für Kunst-

gegenstände etc. wird – ergänzt um den Begriff "Herstellung" – und im Übrigen unverändert zum bisherigen 
Recht in Nummer 3 aufgenommen.  

– Nummer 4 entspricht der derzeitigen Gesetzeslage in § 13b Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 ErbStG. Es werden 
lediglich die Verweise auf andere Gesetze aktualisiert. 

– Die mit dem AmtshilfeRLUmsG vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) eingeführte Regelung zur Eindäm-
mung der sogenannten Cash-Gesellschaften in § 13b Absatz 2 Satz 2 Nummer 4a ErbStG wird mit redakti-
onellen Änderungen und Aktualisierung der Verweise auf andere Gesetze in der neuen Nummer 5 übernom-
men. Für Finanzmittel wird wie bisher ein voller Schuldenabzug zugelassen. Als begünstigtes Vermögen 
sind Finanzmittel anzunehmen, die 15 Prozent des anzusetzenden Werts des Betriebsvermögens des Betriebs 
oder der Gesellschaft nicht übersteigt. Junge Finanzmittel werden vom Finanzmitteltest ausgenommen. 
Diese sind Verwaltungsvermögen und unterliegen stets der Besteuerung (vgl. § 13b Absatz 8).  

– Die derzeitige Rückausnahme in § 13b Absatz 2 Satz 2 Nummer 4a Satz 3 ErbStG für Cash-Pooling-Gesell-
schaften von verbundenen Unternehmen kann wegen der konsolidierten Ermittlung des Verwaltungsvermö-
gens entfallen (gegenläufige Bilanzpositionen „Finanzmittel“ und "Verbindlichkeiten" werden konsolidiert). 

Zu Absatz 5 

In Absatz 5 wird eine Investitionsklausel für das nicht begünstigte Verwaltungsvermögen bei Erwerben von Todes 
wegen eingeführt, um Härtefälle im Zusammenhang mit der Stichtagsbesteuerung abzumildern.  

Die Erbschaftsteuer ist eine im Zusammenhang mit dem Erbfall stehende Stichtagsteuer. Für die Steuerfestsetzung 
maßgeblich ist deshalb die Zusammensetzung und der Wert des übertragenen Vermögens in dem Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer (Besteuerungszeitpunkt; §§ 9, 11 ErbStG). Dieses Vermögen unterliegt mit diesem Wert 
der Besteuerung. Verfügungen des Erwerbers über das erworbene Vermögen nach dem Besteuerungszeitpunkt 
beeinflussen die Höhe der entstandenen Erbschaft- oder Schenkungsteuer nicht. Sie vollziehen sich im eigenen 
Vermögen des Erwerbers. Das gilt unabhängig davon, ob sich der Bestand des Vermögens oder seine Zusammen-
setzung oder lediglich wertbestimmende Faktoren, z. B. die Verzinsung von Kapitalanlagen, ändern. Diese 
Grundsätze haben der Bundesfinanzhof in ständiger Rechtsprechung (z. B. Urteil vom 27. November 1991 II R 
12/89, BStBl 1992 II S. 298, und vom 2. März 2006 II R 57/04, BFH/NV S. 1480) und das Bundesverfassungs-
gericht (Beschluss vom 22. Juni 1995 2 BvR 552/91, BStBl II S. 671) bestätigt. 

Die Einführung einer Investitionsklausel führt zu einer Ungleichbehandlung mit der Besteuerung sonstigen Ver-
mögens, bei dem eine solche Investitionsmöglichkeit in begünstigtes Vermögen nicht möglich ist. Diese Un-
gleichbehandlung bedarf daher einer tragfähigen verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. 

Aufgrund des Stichtagsprinzips muss im Zeitpunkt der Besteuerung das die Beschäftigung erhaltende und deshalb 
verschonungswürdige betriebliche Vermögen vom verschonungsunwürdigen Vermögen abgegrenzt werden. 
Diese Abgrenzung kann in einer abstrakt-generellen Regelung vor allem in einem Verwaltungsvermögenskatalog 
nur mehr oder minder schematisch erfolgen. Diese schematische Abgrenzung führt dazu, dass Vermögen, das 
zwar formal dem Verwaltungsvermögen zugeordnet wird, dennoch bereits im Zeitpunkt der Besteuerung die im 
Betrieb angelegte Beschäftigung mit erhält, weil dieses Vermögen für eine zeitnahe Investition in begünstigtes 
Vermögen vorgesehen ist. 

Der Rückschluss von der Investition auf den Erhalt der bestehenden Beschäftigung im Besteuerungszeitpunkt ist 
jedoch nur möglich, wenn die Investition relativ kurze Zeit nach dem Besteuerungszeitpunkt erfolgt. Eine rück-
wirkende Zuordnung des zunächst schematisch ermittelten Verwaltungsvermögens zum begünstigten Vermögen 
ist ausnahmsweise nur dann zu rechtfertigen, wenn zwischen dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer und der 
Investition nicht mehr als zwei Jahre liegen. Die Investition muss darüber hinaus im Zeitpunkt der Entstehung der 
Steuer vom Erblasser als vorgefasster Entschluss bereits geplant gewesen sein und vom Erwerber lediglich noch 
vollzogen werden. Erfolgt die Investition zeitlich später oder war sie im Besteuerungszeitpunkt noch nicht ge-
plant, kann nicht mehr darauf geschlossen werden, dass das Vermögen bereits im Besteuerungszeitpunkt arbeits-
platzerhaltend war. Das Vermögen würde sich nicht von dem privaten Vermögen unterscheiden, das irgendwann 
nach dem Besteuerungszeitpunkt in Vermögen investiert wird, das einer Beschäftigung zu Gute kommt. 
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Finanzmittel, insbesondere Bankguthaben, werden nicht nur zur Anschaffung neuer Vermögensgegenstände be-
nötigt, sondern auch zur Zahlung der Löhne der Beschäftigten. Wird ein aufgrund wiederkehrender saisonaler 
Schwankungen erhöhter Bestand an Finanzmitteln dazu verwendet die laufenden Löhne in Phasen geringer Ein-
nahmen zu zahlen, werden diese Finanzmittel rückwirkend nicht dem Verwaltungsvermögen zugeordnet. Diese 
Ausgaben und damit die zunächst dem Verwaltungsvermögen zugeordneten Finanzmittel sichern die bestehende 
Beschäftigung und sind daher begünstigungswürdig. 

Bei Schenkungen unter Lebenden sind Härtefälle aufgrund des Stichtagsprinzips bei der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer ausgeschlossen, da Schenkungen und deren Vollzug planbar sind. Die Investitionsklausel findet daher 
nur bei Erwerben von Todes wegen Anwendung. 

Zu Absatz 6 

Soweit die zum Betrieb gehörenden Schulden nicht bereits mit den zur Erfüllung von Altersversorgungsverpflich-
tungen dienenden Vermögensgegenständen verrechnet wurden (§ 13b Absatz 3) oder bei der Ermittlung der be-
günstigten Finanzmittel (§ 13b Absatz 4 Nummer 5) berücksichtigt worden sind, sieht Absatz 6 einen anteiligen 
Schuldenabzug vor. Hierbei sind die verbleibenden Schulden anteilig vom gemeinen Wert des nicht begünstigten 
Vermögens abzuziehen (Nettowert des Verwaltungsvermögens). Für Zwecke der anteiligen Schuldenermittlung 
ist ein Zuordnungsschlüssel maßgebend, der sich aus einer Berechnung auf Grundlage des gemeinen Werts des 
erworbenen betrieblichen Vermögens ergibt. 

Die quotale Zuordnung entspricht vom Grundgedanken her dem Entwurf der Bundesregierung. Sie erlaubt es, das 
vom Bundesverfassungsgericht gerügte Alles-oder-Nichts-Prinzip mit der starren 50 Prozent-Grenze abzuschaf-
fen. 

Anders als im Entwurf der Bundesregierung wird die quotale Zuordnung allerdings nicht auf der Grundlage einer 
Einzelbewertung auch des produktiven begünstigten Vermögens, sondern über eine Berechnung auf Grundlage 
des gemeinen Werts des erworbenen betrieblichen Vermögens gewonnen. Hierzu wird dem gemeinen Wert des 
Betriebs der gemeine Wert der nach Anwendung des Absatzes 3 und des Absatzes 4 Nummer 5 (Finanzmitteltest) 
verbleibenden Schulden hinzugerechnet. Der sich so ergebende Wert wird ins Verhältnis zum gemeinen Wert des 
Verwaltungsvermögens gesetzt. Diese Quote wird dann auf die nach Anwendung des Absatzes 3 und des Absatzes 
4 Nummer 5 (Finanzmitteltest) verbleibenden Schulden angewendet und mit dem gemeinen Wert des Verwal-
tungsvermögens verrechnet. Dies ergibt den Wert des Nettoverwaltungsvermögens. Der abweichende Berech-
nungsweg dient der Vereinfachung für Steuerpflichtige und Finanzverwaltung. 

Zu Absatz 7 

Wie im Regierungsentwurf wird ein Teil des nicht begünstigten Vermögens (Verwaltungsvermögen) wie begüns-
tigtes Vermögen behandelt. Nahezu jeder Betrieb benötigt zur Gewährleistung seiner unternehmerischen Unab-
hängigkeit und seines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs einen gewissen Umfang an Vermögen, das nicht unmit-
telbar der originären Betriebstätigkeit dient. Dieses Vermögen wird zur Kapitalstärkung und Sicherung der ope-
rativen Zwecke benötigt, insbesondere um einen Finanzierungspuffer im Betrieb vorzuhalten und flexibel in das 
Unternehmen investieren zu können. Aus diesem Grund soll typisierend und pauschalierend ein Teil des Netto-
werts des Verwaltungsvermögens wie begünstigtes Vermögen behandelt und auch verschont werden (unschädli-
ches Verwaltungsvermögen). Die Wertgrenze wird auf 10 Prozent des um den Nettowert des Verwaltungsvermö-
gens gekürzten gemeinen Werts des Betriebsvermögens festgelegt. Diese Wertgrenze (10 Prozent-Quote) hat das 
Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 17. Dezember 2014 - 1 BvL 21/12 - nicht beanstandet. Bemes-
sungsgrundlage für das unschädliche Verwaltungsvermögen ist folgerichtig der gemeine Wert des Betriebs abzü-
glich des Nettoverwaltungsvermögens, weil das für unschädlich gehaltene Verwaltungsvermögen dem originär 
der betrieblichen Tätigkeit dienenden Vermögen und nicht dem Verwaltungsvermögen zur Absicherung dient. 
Durch eine Anknüpfung an den gemeinen Wert des Betriebs abzüglich des Nettoverwaltungsvermögens werden 
auch Gestaltungen durch Einlage von Verwaltungsvermögen vermieden. Eine Anknüpfung an den gemeinen Wert 
des Betriebs ohne Abzug des Nettoverwaltungsvermögens würde es ermöglichen, durch Einlage von Verwal-
tungsvermögen den gemeinen Wert des Betriebs insgesamt zu erhöhen und damit einen höheren absoluten Anteil 
an Verwaltungsvermögen verschont zu erhalten. Bei der Berechnung des unschädlichen Verwaltungsvermögens 
bleiben junge Finanzmittel und solches Verwaltungsvermögen unberücksichtigt, das dem Betrieb im Zeitpunkt 
der Entstehung der Steuer weniger als zwei Jahre zuzurechnen war (junges Verwaltungsvermögen). 

V
orabfassung - w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 47 – Drucksache 18/8911 
 
 
Zu Absatz 8 

Zur Vermeidung von Gestaltungen regelt § 13b Absatz 8, dass von der quotalen Schuldensaldierung junges Ver-
waltungsvermögen sowie junge Finanzmittel ausgenommen sind. Die Einschränkung beim Schuldenabzug zielt 
auf die Vermeidung einer missbräuchlichen Einlage von Privatvermögen kurz vor dem Übertragungsvorgang ab, 
um vorhandene Schulden zur Verrechnung zu nutzen und so Privatvermögen erbschaft- und schenkungsteuerfrei 
zu übertragen.  

Umgekehrt könnten Gestaltungen darauf abzielen, vorhandenes Verwaltungsvermögen durch die kurzfristige Ge-
nerierung nicht betrieblich veranlasster oder wirtschaftlich nicht belastender Schulden zu neutralisieren (vgl. auch 
Begründung zu Absatz 9). Ihnen wird durch die Regelung in Absatz 8 Satz 2 entgegengewirkt. Um die Miss-
brauchsklausel zielgerichtet zu gestalten, wird dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit des Gegenbeweises einer 
nicht steuerinduzierten, sondern betrieblichen Veranlassung eingeräumt. 

Zu Absatz 9 

§ 13b Absatz 9 setzt die auch im Entwurf der Bundesregierung enthaltene Regelung zur Konsolidierung im Kon-
zept des Verwaltungsvermögens um, enthält aber darüber hinausgehende Regelungen: 

– Nach Absatz 9 Satz 3 werden Forderungen und Verbindlichkeiten verrechnet, soweit zwischen Gläubiger- 
und Schuldnerunternehmen Beteiligungsidentität besteht. Dabei könnte die Forderung unter Umständen auf 
einen geringeren Wert abgeschrieben sein, die zugehörige Verbindlichkeit wäre aber gleichwohl mit dem 
vollen Wert anzusetzen. Obwohl sich Forderung und Verbindlichkeit im Umfang der Beteiligungsidentität 
aufheben, ergäbe sich ohne die vorgesehene Sicherung unberechtigt eine rein rechnerische Wertminderung. 

– Verbindlichkeiten werden nicht in die Konsolidierung einbezogen, soweit sie keine wirtschaftliche Belas-
tung darstellen. Dies ist z. B. der Fall, wenn eine bilanziell überschuldete Gesellschaft nur deshalb nicht 
Insolvenz beantragen muss, weil der Gläubiger den Rangrücktritt erklärt hat. Aus parallelen Fragestellungen 
der Ertragsteuer sind Gestaltungen bekannt geworden, bei denen die überschuldete Gesellschaft durch die 
Unternehmensgruppe und die Forderung durch eine nahestehende Person erworben wird. Solchen Gestal-
tungen muss auch bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer entgegengewirkt werden, indem solche wirt-
schaftlich nicht belastenden Schulden von der Konsolidierung ausgenommen werden. 

Zu Absatz 10 

Die Vorschrift regelt die förmliche Feststellung der Besteuerungsmerkmale. Es ist auch möglich, die Feststellung 
auf einen Teil der Werte zu beschränken, etwa den strittigen Wert der Vermögensgegenstände des Verwaltungs-
vermögens bei einer in den Konsolidierungskreis einbezogenen Gesellschaft. 

Zu Nummer 5 (§ 13c) 

Zu Absatz 1 

Die Änderungen in Satz 1 und die Streichung des bisherigen Satzes 3 sind Folgeänderungen aufgrund des Weg-
falls der erhöhten Prüfschwelle von 52 Millionen Euro bei familiengeführten Unternehmen mit gesellschaftsver-
traglichen oder satzungsmäßigen Verfügungsbeschränkungen (vgl. § 13a Absatz 1 und 9) sowie aufgrund der 
Streichung des bisherigen Absatzes 2. Außerdem war der Verweis auf § 13b ErbStG (Definition des begünstigten 
Vermögens) redaktionell anzupassen. 

Der Abschmelzverlauf des Verschonungsabschlags von 85 Prozent bei der Regelverschonung (§ 13a Absatz 1 
ErbStG) beziehungsweise von 100 Prozent bei der Optionsverschonung (§ 13a Absatz 10 ErbStG) wird neu ge-
regelt. Der Verschonungsabschlag sinkt nunmehr um einen Prozentpunkt je 750 000 Euro, die der Wert des be-
günstigten Vermögens die Wertgrenze von 26 Millionen Euro übersteigt. Bei der Optionsverschonung wird ab 
einem Wert des erworbenen begünstigten Vermögens von 90 Millionen Euro kein Verschonungsabschlag mehr 
gewährt. 

Zu Absatz 2 - alt - 
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Der bisherige Absatz 2 wird gestrichen. Der Abschmelzverlauf des Verschonungsabschlags bei der Regelverscho-
nung (§ 13a Absatz 1 ErbStG) endet nicht mehr bei einem Sockel-Prozentsatz von 20 Prozent bei der Regelver-
schonung (§ 13a Absatz 1 ErbStG) beziehungsweise von 35 Prozent bei der Optionsverschonung (§ 13a Ab-
satz 10 ErbStG).  

Zu Absatz 2 - neu - 

Es handelt sich um Folgeänderungen aus der Streichung des bisherigen Absatzes 2. Außerdem werden Verweise 
aufgrund der geänderten §§ 13a und 13b ErbStG werden redaktionell angepasst. 

Zu Absatz 3 - neu - 

Es handelt sich um Folgeänderungen aus der Streichung des bisherigen Absatzes 2. 

Zu Nummer 7 (§ 19a) 

Die Verweise aufgrund des geänderten § 13b ErbStG werden redaktionell angepasst. 

Zu Nummer 8 (§ 28) 

Zu Absatz 2 - neu - 

Bei einem Erwerb begünstigten Vermögens von Todes wegen erhält der Erwerber einen Rechtsanspruch auf Stun-
dung der auf das begünstigte Vermögen entfallenden Steuer bis zu zehn Jahren, unabhängig davon, nach welcher 
Maßgabe (Regelverschonung, Abschmelzregelung des Verschonungsabschlags oder Verschonungsbedarfsprü-
fung) eine Steuer auf das begünstigte Vermögen entfällt. Die Stundung ist zu beantragen. Sie erfolgt unverzins-
lich. Damit soll die Belastung durch die im Erbfall ungeplant entstandene Erbschaftsteuer abgemildert werden. 
Maßgeblich für die Stundung ist, dass die Lohnsummenregelung entsprechend § 13a Absatz 3 und die Behaltens-
regelungen entsprechend § 13a Absatz 6 eingehalten werden. Mit einem Verstoß gegen die Lohnsummen- oder 
die Behaltensregelung endet die Stundung und die Steuer wird sofort fällig. Hierbei gelten folgende Lohnsum-
men- und Behaltensfristen: 

1. der Erwerber nimmt keine Verschonung in Anspruch: Lohnsummen- und Behaltensfrist von fünf Jahren wie 
bei der Regelverschonung; 

2. der Erwerber nimmt die Regelverschonung in Anspruch: Lohnsummen- und Behaltensfrist von fünf Jahren; 

3. der Erwerber nimmt die Abschmelzregelung nach § 13c ErbStG ausgehend von einem Verschonungsab-
schlag von 85 Prozent in Anspruch: Lohnsummen- und Behaltensfrist von fünf Jahren; 

4. der Erwerber nimmt die Abschmelzregelung nach § 13c ErbStG ausgehend von einem Verschonungsab-
schlag von 100 Prozent in Anspruch: Lohnsummen- und Behaltensfrist von sieben Jahren; 

5. Der Erwerber nimmt die Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG in Anspruch: Lohnsummen- und 
Behaltensfrist von sieben Jahren. 

Hat der Erwerber die Lohnsummenregelung nicht eingehalten oder gegen die Behaltensregelung verstoßen, kann 
für die dafür zu entrichtende Nachsteuer die Stundung nach Absatz 2 nicht in Anspruch genommen werden. 

Zu Absatz 3 - neu - 

Es handelt sich um Folgeänderungen aus der Einfügung des neuen Absatzes 2. 

Zu Absatz 4 - neu - 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Einfügung des neuen Absatzes 2. Die Regelungen entsprechen 
inhaltlich der bisherigen Vorschrift. Die Verweisung wird im Hinblick auf die geänderten §§ 13c und 13d ErbStG 
angepasst. 

Zu Nummer 9 (§ 28a) 

Zu Absatz 1 

V
orabfassung - w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 49 – Drucksache 18/8911 
 
 
Die Änderung in Satz 1 ist eine Folgeänderung aufgrund des Wegfalls der erhöhten Prüfschwelle von 52 Millio-
nen Euro bei familiengeführten Unternehmen mit gesellschaftsvertraglichen oder satzungsmäßigen Verfügungs-
beschränkungen (vgl. § 13a Absatz 1 und 9 ErbStG). Verweise werden aufgrund des geänderten § 13b angepasst. 

Zu Absatz 2 

Die Verweise werden aufgrund des geänderten § 13b angepasst. 

Zu Absatz 6 

Es handelt sich um eine rein redaktionelle Änderung. 

Zu Absatz 7 

Die Streichung des Absatzes 7 ist eine Folgeänderung aufgrund der Aufnahme der Stundungsregelung in § 28 
Absatz 2. 

Zu Absatz 8 und 9 

Da Absatz 7 gestrichen wurde, wird der Absatz 8 zu Absatz 7 und der Absatz 9 zu Absatz 8. 

Zu Nummer 10 (§ 37 Absatz 11 –neu-) 

Der neue Absatz 11 regelt den zeitlichen Anwendungsbereich der §§ 10, 13a bis 13d, 19a, 28 und 28a ErbStG. 
Die Änderungen sollen erstmals auf Erwerbe angewendet werden, für die die Steuer ab dem Tag des Inkrafttretens 
des Änderungsgesetzes entsteht. Der Wegfall der bereits gewährten Steuerbefreiungen (§ 13a Absatz 1 Satz 3 und 
4 ErbStG und § 13c Absatz 2 Satz 3 bis 5 ErbStG) bei früheren Erwerben von derselben Person innerhalb von 
zehn Jahren findet ebenfalls erst für Erwerbe Anwendung, für die die Steuer ab dem Tag des Inkrafttretens des 
Änderungsgesetzes entsteht. 

Zu Artikel 2 - neu - (Änderung des Bewertungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 203 Absatz 2 Satz 2 - neu -) 

Der in § 203 Absatz 2 nach Satz 2 neu eingefügte Satz gibt einen Korridor vor, in dem sich der von der Deutschen 
Bundesbank anhand der langfristig erzielbaren Renditen für öffentliche Anleihen errechnete Basiszinssatz für die 
Bildung des Kapitalisierungsfaktors beim vereinfachten Ertragswertverfahren bei der Bewertung von nicht bör-
sennotierten Anteilen von Kapitalgesellschaften und Betriebsvermögen bewegen kann. Die Entwicklung des Ba-
siszinssatzes und davon abhängig des Kapitalisierungszinssatzes sowie des Kapitalisierungsfaktors stellt sich wie 
folgt dar: 

Stichtag Basiszinssatz  
in Prozent 

Kapitalisierungszinssatz 
in Prozent 

Kapitalisierungsfaktor 

2. Januar 2007 4,02 8,52 11,74 

2. Januar 2008 4,58 9,08 11,01 

2. Januar 2009 3,61 8,11 12,33 

4. Januar 2010 3,98 8,48 11,79 

3. Januar 2011 3,43 7,93 12,61 

2. Januar 2012 2,44 6,94 14,41 

2. Januar 2013 2,04 6,54 15,29 

2. Januar 2014 2,59 7,09 14,10 

2. Januar 2015 0,99 5,49 18,21 

4. Januar 2016 1,10 5,60 17,85 

In Niedrigzinsphasen kann die Anknüpfung an den Basiszinssatz zu Überzeichnungen bei der Wertermittlung 
nicht börsennotierter Kapitalgesellschaften und von Betriebsvermögen führen. Das vereinfachte Ertragswertver-
fahren verrentet den nach § 202 korrigierten Jahresgewinn in die Ewigkeit anhand der derzeit erzielbaren Rendite 
einer risikoarmen Kapitalmarktanlage (Basiszinssatz) zuzüglich eines Zuschlags in Höhe von 4,5 Prozent. Der 
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Unternehmenswert nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren ist folglich derjenige Betrag, der im Bewer-
tungszeitpunkt verzinslich angelegt werden müsste, um dauerhaft den bereinigten Jahresgewinn des Unterneh-
mens aus der Anlage zu beziehen. Je niedriger die langfristig erzielbare Rendite öffentlicher Anleihen ist, desto 
mehr Geld müsste im Bewertungszeitpunkt angelegt werden, um dauerhaft den Unternehmensgewinn zu bezie-
hen. Sinkt der Basiszinssatz steigen folglich die Unternehmenswerte. Dieser Effekt ist dem Grunde nach realitäts-
entsprechend. Bei niedrigen Zinsen werden höhere Preise für Unternehmen bezahlt. Von diesem Zusammenhang 
geht § 203 bei der Ermittlung des Kapitalisierungsfaktors derzeit aus. 

Sinken jedoch die Zinsen wie derzeit unter ein gewisses Niveau, führt dies zu einem hohen Kapitalisierungsfaktor 
sowie zu entsprechend höheren Unternehmenswerten. Zwar führen niedrige Zinsen tatsächlich zu höheren Unter-
nehmenswerten jedoch nicht in dem Maße wie sich der Kapitalisierungsfaktor aufgrund des niedrigen Basiszins-
satzes erhöht. 

Die Überzeichnungen bei der Unternehmensbewertung lassen sich mathematisch erklären. Durch die Bildung 
eines reziproken Werts steigt der Kapitalisierungsfaktor je näher der Nenner gegen Null läuft exponentiell gegen 
Unendlich an und sinkt je näher der Nenner gegen Unendlich läuft exponentiell gegen Null. Ist der Basiszinssatz 
folglich besonders hoch oder besonders niedrig, wirkt sich dies überproportional auf den Kapitalisierungsfaktor 
aus. 

Bei einer von den Zentralbanken durchschnittlich angestrebten Inflationsrate von 2 Prozent muss eine risikoarme 
Kapitalmarktanlage, um werterhaltend zu sein, wenigstens 2 Prozent Rendite erwirtschaften. Liegt die Rendite 
darunter, käme es zu einem Wertverfall. Da ein Unternehmen nicht nur werterhaltend sondern gewinnbringend 
sein soll, ist davon auszugehen, dass eine Überzeichnung der Unternehmenswerte bei einem Basiszinssatz von 
weniger als 3,5 Prozent einsetzt. Der nach Satz 2 neu eingefügte Satz begrenzt den Basiszinssatz daher nach unten 
auf 3,5 Prozent. 

Übersteigt der Basiszinssatz umgekehrt einen gewissen Wert, kommt es in der Breite zu einer Unterbewertung 
der Unternehmen.  

Ein hoher Basiszinssatz kann mit einem erhöhten Risiko der langfristig öffentlichen Anleihen zusammenhängen, 
sodass die Grundannahme des § 203 der Vergleich einer risikoarmen Kapitalmarktanlage mit einem risikoreiche-
ren Investment in ein Unternehmen nicht mehr zutrifft. Die öffentliche Anleihe kann wegen des höheren Ausfall-
risikos nicht mehr dauerhaft garantieren, den Ertrag in Höhe der Zinsen zu erwirtschaften. Damit hat aber eine 
Anleihe mit hohem Zins ihre Fähigkeit als Vergleichsmaßstab für die Unternehmensbewertung verloren. Zum 
anderen werden trotz hoher Basiszinssätze gewisse Kaufpreise bei Unternehmen, mithin ein gewisser Kapitalisie-
rungsfaktor, nicht unterschritten. 

Es ist davon auszugehen, dass bei einem Basiszinssatz von mehr als 5,5 Prozent in der Breite eine Unterbewertung 
der Unternehmen einsetzt. Der neue Satz 3 sieht daher einen Höchstwert des Basiszinssatzes von 5,5 Prozent vor. 

Von einer Erhöhung des festen Zuschlags von derzeit 4,5 Prozent ist Abstand zu nehmen. Ein erhöhtes Investiti-
onsrisiko bei Unternehmen aufgrund der Niedrigzinsphase und damit eine Rechtfertigung für eine Erhöhung des 
Zuschlags sind nicht feststellbar. Die niedrigen Zinsen führen vielmehr dazu, dass von den Unternehmen Fremd-
kapital zu günstigeren Konditionen erlangt werden kann. Die deutsche Wirtschaft hat sich auch in der derzeitigen 
Niedrigzinsphase als robust erwiesen. 

Zu Nummer 2 (§ 205 Absatz 11 - neu -) 

Die Änderung bei der Festlegung des Basiszinssatzes soll für Bewertungsstichtage ab dem 1. Januar 2016 ange-
wendet werden. Nach § 203 gilt der Zinssatz für alle Wertermittlungen mit Bewertungsstichtagen im Laufe eines 
Jahres. Angesichts der Niedrigzinsphase ist es sachgerecht, die Änderung rückwirkend für das laufende Jahr an-
zuwenden. Die Rückwirkung ist auch verfassungsrechtlich unproblematisch, da sie allein zu Gunsten des Steuer-
pflichtigen wirkt (vgl. BVerfG, Urteil vom 7. Februar 1968 – 1 BvR 628/66, Tz. 33). 

Zu Artikel 3 - neu - (Inkrafttreten) 

Das Gesetz tritt rückwirkend zum 1. Juli 2016 in Kraft. Die Rückwirkung des Gesetzes ist verfassungsrechtlich 
zulässig. 
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Die im Rechtsstaatsprinzip und den Grundrechten verankerten Prinzipien der Rechtssicherheit und des Vertrau-
ensschutzes stehen Gesetzen mit echter Rückwirkung grundsätzlich entgegen. Von diesem grundsätzlichen Ver-
bot echt rückwirkender Gesetze gibt es jedoch Ausnahmen: Das Rückwirkungsverbot gilt nicht, soweit sich kein 
Vertrauen auf den Bestand des geltenden Rechts bilden konnte oder ein Vertrauen auf eine bestimmte Rechtslage 
sachlich nicht gerechtfertigt und daher nicht schutzwürdig war. Das Rückwirkungsverbot findet im Grundsatz des 
Vertrauensschutzes nicht nur seinen Grund, sondern auch seine Grenze (BVerfG vom 17. Dezember 2013, 1 BvL 
5/08, BVerfGE 135, 1). 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 17. Dezember 2014, 1 BvL 21/12,  BVerfGE 138, 136 ent-
schieden, dass die Verschonungsregelungen für Betriebsvermögen im Erbschaftsteuerrecht nach §§ 13a und 13b 
ErbStG i. V. m. § 19 Absatz 1 ErbStG seit dem Inkrafttreten des Erbschaftsteuerreformgesetzes zum 1. Januar 
2009 mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar sind. Das bisherige Recht ist bis zu einer Neuregelung 
weiter anwendbar. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine Neuregelung spätestens bis zum 30. Juni 2016 zu treffen. 
Hiernach konnte sich kein Vertrauen auf den Bestand des bisherigen Rechts über den 30. Juni 2016 hinaus bilden. 

 

Berlin, den 22. Juni 2016 

Christian Frhr. von Stetten 
Berichterstatter 

Cansel Kiziltepe 
Berichterstatterin 

Lisa Paus 
Berichterstatterin 
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